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Vorwort 
 
Seit dem 1.1.2009 ist der Schweizerische Strommarkt partiell geöffnet. Unter dem Vorbehalt eines 
Referendums soll er in einem zweiten Schritt ab 2014 vollständig geöffnet werden.  
Das Stromversorgungsgesetz (StromVG) wurde am 23.03.2007 vom Parlament angenommen. Das 
Referendum wurde nicht ergriffen. Die Stromversorgungsverordnung (StromVV) ist am 14.03.2008 
durch den Bundesrat erlassen und am 12.12.2008 ergänzt worden. Im Verlauf der Marktöffnung treten 
diese beiden grundlegenden Texte gestaffelt in Kraft. 
 
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips wurde, unabhängig von den politischen Entwicklungen, im Rah-
men des Projektes Merkur Access II ein umfassendes Regelwerk durch Fachleute der Branche aus-
gearbeitet. Dieses betrifft die Nutzung der Stromnetze und die Organisation des Energiegeschäftes. 
Mit diesem Regelwerk steht der Elektrizitätswirtschaft eine branchenweit anerkannte Empfehlung zur 
Organisation des liberalisierten Strommarktes zur Verfügung.  
 
StromVG und StromVV verlangen die Erarbeitung von Richtlinien zu verschiedenen Sachverhalten 
durch die Branche. Diese Aufgabe wurde im Rahmen der Branchendokumente erfüllt. Die entspre-
chenden Kapitel in den verschiedenen Dokumenten sind im Kapitel 7 des MMEE–CH aufgeführt.  
 
Das Grundsatzdokument der Branchenempfehlung ist das „Marktmodell für die elektrische Energie - 
Schweiz“ (MMEE – CH), worin die zentralen Aspekte der Organisation des Strommarktes Schweiz 
geregelt sind.  
Die Dokumente Metering Code Schweiz (MC – CH), das Netznutzungsmodell für das  
Übertragungsnetz (NNM-Ü – CH), der Transmission Code (TC – CH), das Balancing Concept (BC – 
CH), der Distribution Code (DC – CH) und das Netznutzungsmodell für die Verteilnetze (NNMV – CH) 
sind Schlüsseldokumente.  
 
Abgestimmt auf diese zentralen Dokumente wurden die Umsetzungsdokumente sowie die nötigen 
„Werkzeuge“ durch die Branche erarbeitet. Das vorliegende Handbuch Smart Metering im liberali-
sierten Strommarkt Schweiz (HBSM – CH) ist eines dieser Werkzeuge. 
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1. Allgemeines / Einleitung 

1.1. Einleitung 

(1) In Europa gibt es bereits Rahmenbedingungen, die europaweit und auf Länderebene Vorga-
ben machen, welche die Einführung von Smart Metering fordern. Standardisierungs- und 
Normierungs-Arbeiten in der EU sind angelaufen. In verschiedenen EU Ländern sind zudem 
mit der praktischen Umsetzung und Einführung von Smart Metering bereits unterschiedliche 
Fakten geschaffen worden. Die Gesetze auf Länderebene verlangen zum Beispiel: 

 Eine monatliche Verbrauchsabrechnung für Stromkunden 

 Transparenz zum tatsächlichen Stromverbrauch und zur tatsächlichen Nutzungszeit 
für Haushaltskunden 

 Stromtarife mit einem Anreiz zur Energieeinsparung 

(2) Unter Berücksichtigung kommerzieller Aspekte können diese gesetzlichen Vorgaben nur 
durch den Einsatz von Smart Metering Technologie effizient erfüllt werden. 

(3) In der Schweiz fehlen bis heute gesetzliche Vorgaben, die den Einsatz von Smart Metering 
unterstützen. Der "Aktionsplan für Energieeffizienz" der Europäischen Energiekommission ist 
für die Schweiz nicht bindend. 

(4) In der EU ist vorgesehen, bis 2020 eine 80-prozentige Abdeckung aller Haushalte mit Smart 
Meters zu erreichen, bis 2022 soll eine 100-prozentige Abdeckung erreicht sein. Den Stand 
der Markteinführung von Smart Meters in der Europäischen Union ist aus der folgenden Ta-
belle ersichtlich: 

 

Land Stand der Markteinführung Smart Metering 

UK Bis 2020 sollen alle Haushalte in UK mit Smart Meters für Gas und Elektrizität 
ausgerüstet sein. 

Niederlande Der gesetzlich vorgeschriebene Rollout für Smart Meter wurde aus Gründen des 
Datenschutzes gestoppt. Es wurden aber schon über 100'000 Smart Meters 
installiert. 

Belgien Testinstallationen werden gemacht, noch keine gesetzlichen Vorgaben. 

Frankreich EDF will abhängig von den Resultaten des Pilotprojekts einen flächendeckenden 
(96%) Rollout bis 2020 machen. 

Portugal Der Regulator hat eine Vorstudie gemacht, ein flächendeckender Einsatz ist 
geplant. 

Spanien Ein vollständiges Rollout ist bis 2018 vorgesehen. 

Norwegen Ein Entscheid über einen flächendeckenden Rollout für Smart Meters wird bis 
zum Herbst 2010 erwartet. 

Schweden/Finnland Die ersten europäischen Länder, die einen 100% Rollout von Smart Meter in 
2009 erreicht haben. 

Polen Eine Diskussion für einen vollständigen Rollout mit Beginn in 2010 bis 2017 ist 
gestartet. 

Tschechien Zurzeit laufen Versuche, noch keine gesetzlichen Vorgaben. 

Deutschland Über 50 Pilotprojekte mit bis zu 100'000 Smart Meter. Einbau in Neubauten ist 
gesetzlich vorgeschrieben. 

Italien 33 Millionen fern ausgelesene Zähler (AMM) sind installiert. Bis 2011 sollen alle 
36 Millionen Haushaltskunden mit Smart Meter ausgerüstet werden. 

 
Quelle: Jahresbericht Smart Metering 2009 der "European Smart Metering Alliance" ESMA 
 

Tabelle 1: Stand der Markteinführung von Smart Meters in der Europäischen Union 
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(5) Auf europäischer Ebene liegt der Fokus zur Hauptsache auf Energieeffizienz (EEAP – Ener-
gieeffizienzplan), Markt und Kunden (Produkte und Kundenfreundlichkeit) und stellt damit 
weitergehende Anforderungen als bisher an ein Smart Metering System. Die Länder, welche 
bisher "Intelligente Zähler" flächendeckend eingeführt haben (Italien, Skandinavien) verfügen 
nicht über Smart Metering Systeme, sondern lediglich Fernauslesesysteme (AMR). Unter den 
aktuellen Bedingungen ist es deshalb fraglich, ob eine AMR-Einführung für die Schweiz noch 
sinnvoll ist, oder ob, im Hinblick auf die zu erwartenden Entwicklungen im Bereich Smart Me-
tering/Smart Grid, eine solche nicht eher einer Fehlinvestition gleichkommt. 

(6) Die Erfahrungen aus jenen Ländern, welche auch die Messstelle und die Messdienstleistung 
liberalisiert haben (Deutschland, Grossbritannien) zeigen, dass diese Liberalisierung die Si-
tuation extrem verkompliziert hat und ein grosses Hindernis für die effiziente Einführung ei-
nes flächendeckenden Smart Metering Systems ist. 

1.2. Bestimmungszweck des Dokuments 

(1) Das vorliegende Dokument ist ein Übersichts-Dokument zum Thema Smart Metering und gibt 
Empfehlungen zu deren praktischem Einsatz in der Schweiz. Das Handbuch gibt Auskunft 
über die aktuellen gesetzlichen, technischen und politischen Rahmenbedingungen für die 
Einführung von Smart Metering in der Schweiz. Es definiert minimale Anforderungen und 
technische Vorgaben. Das Dokument beleuchtet zusätzlich bestimmte praktische, strategi-
sche und wirtschaftliche Aspekte des Smart Metering. 

1.3. Zielgruppen 

(1) Mit diesem Dokument angesprochen sind Verteilnetzbetreiber, Lieferanten, Produzenten, 
System- und Geräteanbieter, Planungs-/Beratungsbüros, Interessenverbände, Bilanzgrup-
penverantwortliche, Marktüberwacher/Regulatoren und Dienstleistungsunternehmen. 

1.4. Abgrenzung zu anderen VSE-Arbeitsgruppen 

(1) Führendes Gremium bei der Entwicklung der Branchendokumente zur Marktöffnung in der 
Schweiz ist die Netznutzungskommission (NeNuKo). In enger Zusammenarbeit dazu agieren 
die Regulierungskommission (RegKom), die Rechtskommission (REKO) und die Energieda-
tenkommission (EnDaKo), welche ihrerseits die AG Smart Metering und die AG Handhabung 
Wechselkunden bei der 2. Stufe der Marktöffnung beauftragt und koordiniert. 

1.5. Abgrenzung zu anderen VSE-Dokumenten 

(1) Das vorliegende Handbuch Smart Metering gehört zur Dokumentenstruktur des Marktmodels 
für die elektrische Energie Schweiz (MMEE-CH). Es hat weder gesetzlichen noch normativen 
Charakter, es soll vielmehr dem interessierten Leser die Orientierung im neuen und komple-
xen Thema Smart Metering erleichtern. 

(2) Die Mindestanforderungen an das Messdatenmanagement als Basis für die ordnungsgemäs-
se Abwicklung der Verrechnung, der Bilanzgruppen, der Netznutzung und der Systemdienst-
leistungen werden in diesem Dokument nicht behandelt. Sie sind im Metering Code Schweiz 
(MC-CH) definiert. 

(3) Die vom Smart Metering System ausgelesenen Messwerte fliessen in das Energiedatenma-
nagement ein. Von diesem werden die Messdaten per elektronischem Datenaustausch allen 
berechtigten Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden technischen und 
formalen Regeln sind im Branchendokument Standardisierter Datenaustausch für den 
Strommarkt Schweiz (SDAT-CH) beschrieben. 

(4) Für die eichrechtlichen Aspekte über die Zulassung von Elektrizitätszählern wird auf die 
Website des Bundesamtes für Metrologie (METAS) unter www.metas.ch verwiesen. Dort fin-
det man auch Hinweise auf die einschlägigen Gesetze und Verordnungen. 

(5) Der Bericht des Bundesamtes für Energie „Smart Metering für die Schweiz – Potenziale, 
Erfolgsfaktoren und Massnahmen für die Steigerung der Energieeffizienz“ betont die wichti-
gen Aspekte, welche ein Smart Metering System im Hinblick auf die Förderung der Energie-
effizienz erfüllen muss. Der Bericht bietet zudem eine gute Übersicht über die Rahmenbedin-
gungen, Technologien, Anwendungsfelder und Märkte im Zusammenhang mit Smart Mete-
ring. 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1. MID (Measuring Instrument Directive) 

2.1.1. Definition 

(1) Die MID ist eine Richtlinie (Nr. 2004/22/EG), welche im März 2004 vom EU Parlament her-
ausgegeben wurde und am 30.10.2006 in Kraft trat. Sie gilt auch für die Schweiz. Sie spezifi-
ziert messgerätespezifische Anforderungen für bestimmte Gerätegruppen, z.B. Elektrizitäts-
zähler. Weiterhin weist Sie die Verantwortung an den Hersteller der diese Messgeräte in Ver-
kehr bringt. Es dürfen zukünftig nur solche Messgeräte, die diese MID Anforderungen erfüllen 
in Verkehr und in Betrieb genommen werden. Mit Einführung der Europäischen Messgeräte-
richtlinie MID wird die Ersteichung in staatlich anerkannten Prüfstellen durch Konformitätser-
klärungen des Herstellers ersetzt. Danach gelten die nationalen Regelungen für die Eichgül-
tigkeitsdauer. Die Eichgültigkeit für Einphasen- und Mehrphasen-Wechsel Elektrizitätszähler 
mit elektronischem Messwerk für direkten Anschluss und Anschluss an Messwandler beträgt 
in der Schweiz 10 Jahre. Die Zeit wird ab dem aufgedruckten Jahr auf dem Elektrizitätszähler 
gerechnet. Messgeräte die der MID entsprechen erhalten ein entsprechendes Konformitäts-
Kennzeichen. 

2.1.2. Generelle MID-Vorgaben 

(1) Die MID decken den kompletten Herstellungsprozess von der Entwicklung über die Ferti-
gung, die Endprüfung bis zur Inbetriebnahme ab. Sie enthält grundlegende Anforderungen an 
die Messgeräte, die von den Herstellern realisiert werden müssen. Die MID enthält aber auch 
generelle Vorgaben für die Weiterverarbeitung der Daten bis zum Abschluss des relevanten 
Geschäftsvorgangs. 

2.1.3. Vorgaben für die Anzeige 

(1) Messgeräte zur Messung von Versorgungsleistungen sind, unabhängig davon, ob sie fern 
abgelesen werden können, auf jeden Fall mit einer der messtechnischen Kontrolle unterlie-
genden Sichtanzeige auszustatten, die für den Verbraucher ohne Hilfsmittel zugänglich ist. 
Der Anzeigewert dieser Sichtanzeige gilt als Messergebnis, das die Grundlage für den zu 
entrichtenden Preis darstellt. 

(2) Eine parlamentarische Kommission der EU (Working Group on Measurement Instruments), 
unterstützt durch Experten der Welmec erarbeitet, zurzeit eine neue, erweiterte Version der 
MID, in welcher die Vorgaben für die Anzeige allenfalls gelockert werden könnten. 

2.2. Rahmenbedingungen in der EU 

2.2.1. Gesetzliche Grundlagen 

(1) EU 2006/32/EG vom 5. April 2006 (Art. 13): Erfassung und informative Abrechnung des 
Energieverbrauchs. Soweit es technisch machbar, finanziell vertretbar und im Vergleich zu 
den potenziellen Energieeinsparungen angemessen ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass, alle Endkunden in den Bereichen Strom, Erdgas, Fernheizung und/oder kühlung und 
Warmbrauchwasser individuelle Zähler zu wettbewerbsorientierten Preisen erhalten, die den 
tatsächlichen Energieverbrauch des Endkunden und die tatsächliche Nutzungszeit wider-
spiegeln. Für fundierte Entscheidungen bezüglich des individuellen Energieverbrauchs, sol-
len Endverbraucher mit ausreichend Informationen versorgt werden. 

(2) EU 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 (Anhang 1): bis 2020 sollen in allen EU-Länder mindes-
tens 80% der Haushalte mit intelligenten Zählern ausgestattet werden, falls die Einführung 
von Smart Metering positiv bewertet wird. Stromversorger sollen bis Ende 2010 einen Tarif 
anbieten, der Anreize zur Energieeinsparung resp. zur bewussten Steuerung des Verbrauchs 
setzt (§40 EnWG). 

2.2.2. Finanzierung / Zuordnung der Kosten 

(1) EU 2006/32/EG vom 5. April 2006 (Art. 11): Mitgliedstaaten können Fonds einrichten für die 
Subventionierung von Energieeffizienzprogrammen. Zu den Massnahmen zählt auch die 
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Förderung einer verbesserten Verbrauchserfassung und informativen Verbrauchsabrech-
nung. 

2.3. Rahmenbedingungen in der Schweiz 

2.3.1. Gesetzliche Grundlagen 

(1) Die in der Schweiz noch unklaren oder fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen stellen 
einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor bei der Einführung von Smart Metering dar. Die 
Branche sieht Klärungsbedarf in den Bereichen: 

 Visualisierung 

 Tarifierung 

 Unbundling bez. Einfluss auf Verbrauchsverhalten des Endkunden 

 Visualisierung, Kunden-Feedback, Energieeffizienzsteigerung 

 Finanzierung 

 Datenschutz 

2.3.2. Finanzierung / Zuordnung der Kosten 

(1) Smart Metering ist eine Aufgabe des Verteilnetzbetreibers und die entsprechenden Investiti-
onen sollten als anrechenbare Kosten für die Netznutzung gelten. Die Kosten für ein Feed-
back-System (Verbraucherinformationen) sollten je nachdem ob für ein solches eine (gesetz-
liche) Verpflichtung besteht auf den Energielieferanten und den Kunden (falls freiwillig) oder 
auf die Netznutzung entfallen (falls gesetzlich Pflicht). Diese Interpretation der aktuellen 
Rechtslage ist durch den Regulator umgehend zu bestätigen. Alternative Finanzierungsmo-
delle über einen Energieeffizienz-Fonds oder einen Zuschlag auf die Übertragungskosten 
gemäss Art. 15b EnG (analog KEV) sind zu prüfen. Zurzeit werden die Kosten für die Installa-
tion und Betrieb eines Lastgangzählers dem einzelnen Endkunden zugewiesen, falls dieser 
vom freien Netzzugang Gebrauch machen will (Art. 8 Abs. 5 StromVV). Da lediglich eine flä-
chendeckende Einführung von Smart Metering wirtschaftlich sein kann, stellt diese Kosten-
zuweisung eine de facto Verhinderung von Smart Metering dar, insbesondere dann, wenn die 
sehr hohen Kosten einer punktuellen Ausrüstung mit Smart Metering an den Kunden weiter-
gegeben werden. 

2.3.3. Abrechnungsperiodizität 

(1) Der Entscheid über eine Änderung der in den Branchendokumenten definierten Minimalvor-
gaben der Abrechnungsperiodizität sollte möglichst schnell fallen und mit vertretbaren Über-
gangsfristen ausgestattet sein. 

2.3.4. Verbraucherinformationen / Feedback 

(1) Der Gesetzgeber sollte die Mindestanforderungen an das Feedback (Verbraucherinformatio-
nen) und dessen Finanzierung möglichst bald festlegen. 

2.3.5. Tarifierung 

(1) Die Vorschriften der Messmittelverordnung wie Registerhaltung aller Tarifstufen und die feh-
lende Losfähigkeit von Zählern mit Blindenergie sind nachteilig für die Einführung von Smart 
Metering. Die Registerhaltung erschwert die Erhöhung der Anzahl fixer Tarifstufen und ver-
unmöglicht die Einführung von zeitlich variablen Effizienztarifen. Um die Vorteile von Smart 
Metering für den Kunden und das EVU nutzen zu können ist es nötig, dass die Zähler den 
Lastgang erfassen und die preisliche Bewertung in einer Zentrale stattfindet. Lokale Tarifre-
gister in den Zählern hingegen sind zu unflexibel und bieten nicht die erforderlichen Spiel-
räume für eine Steigerung der Energieeffizienz und für ein zukünftiges Smart Grid. 

2.3.6. Marktrollen 

(1) Für die Marktakteure "Energielieferant" und "Verteilnetzbetreiber" stellen sich im Rahmen von 
Smart Metering eine Vielzahl von Fragen bezüglich Steuerungshoheit für die direkte Lastre-
gelung, Hoheit über Feedback-Systeme etc. Diese Fragen müssen spätestens im Rahmen 
des 2. Schritts der Marktöffnung beantwortet werden. Die deshalb bestehende Planungsunsi-
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cherheit stellt gegenwärtig ein wesentliches Hindernis für Investitionen im Bereich Smart Me-
tering dar. 

2.4. Treiber für eine Smart Metering Einführung aus EVU-Sicht 

(1) Die bevorstehende 2. Stufe der Strommarkliberalisierung und zunehmende dezentrale 
Stromeinspeisungen fordern beim Verteilnetzbetreiber einen höheren Automatisierungsgrad 
und grössere Flexibilität in der Netzlast-Steuerung. Diese Anforderungen können teilweise 
bereits mit Smart Metering als Basistechnologie von Smart Grid erfüllt werden. Dies ermög-
licht dem Verteilnetzbetreiber die genauere Erfassung des Netzzustandes und somit die bes-
sere Netzsteuerung. Smart Metering unterstützt und verbessert auch die administrativen Pro-
zesse im Bereich Ablesung, Fakturierung und Kundenbetreuung und macht diese effizienter. 

(2) Als Hilfsmittel zur Optimierung der Prozesse (Lieferanten-, Kundenwechsel), zur Steigerung 
der Energieeffizienz (Verbrauchssensibilisierung), Home-Automation und als Basistechnolo-
gie für Smart Grid eröffnet Smart Metering dem Verteilnetzbetreiber neue zukunftsorientierte 
Perspektiven. Dies gilt in allen Kundenbereichen durch eine Visualisierung des tatsächlichen 
Energieverbrauchs und die hieraus ableitbaren möglichen Einsparungen auf Verbrauchersei-
te ebenso wie für die mögliche Zusammenführung von Rundsteuerung, Netzqualitätsmes-
sung und Fernwirken. 

(3) Anwendungsgebiete: 

 Lastgangaufzeichnung für zeitnahe Abrechnungen und Prognosen 

 Statistische Netzzustandserfassung (Stromausfälle, Spannungsqualität) 

 Variable Tarifmodelle 

 Bereit für neue Richtlinien in Bezug auf die Abrechnung (Kunden < 100'000 kWh; Ver-
brauch wird quartalsmässig oder monatlich möglich) 

 Offene Kommunikationsschnittstelle zur gleichzeitigen Auslesung von Gas-, Wasser-  
und Wärmezählern 

 Gesteuerte An- und Abschaltung von Endgeräten 

 Home Automation / Smart Home 



© VSE / AES HBSM – CH, Ausgabe 2010 13 

 

3. Rechtliche Grundlagen 

3.1. Allgemeines 

(1) Die Bundesverfassung regelt in den Artikeln 89 und 91 die Zuständigkeiten des Bundes und 
der Kantone im Elektrizitätsbereich. So setzen sich der Bund und die Kantone für einen spar-
samen und rationellen Energieverbrauch ein. 

(2) In der heutigen Version der StromVV, werden betreffend dem Einsatz von Smart Metering 
keine Aussagen gemacht. Die revidierte Version der StromVV, die den zweiten Schritt der 
Marktöffnung regeln wird, muss auch den Einsatz des Smart Metering unabhängig der zwei-
ten Öffnungsphase behandeln. 

(3) Es ist zu beachten, dass Smart Metering auch ohne Marktöffnung ein Thema bleibt. Der Ein-
satz von Smart Metering gibt überhaupt erst die Möglichkeit, die vom BFE gegebenen Mass-
nahmen zur Energieeffizienz durchzuführen. Daher müssen vom Bund die dazu notwendigen 
rechtlichen Vorlagen geschaffen werden. Zentrales Thema des Smart Metering ist dabei die 
Kostentragung. 

3.2. Datenschutz 

3.2.1. Allgemeines 

(1) In der Schweiz wird der Datenschutz durch das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) 
vom 19. Juni 1992, Stand 1.1.2008, geregelt. Zusätzliche Festlegungen sind in Art. 10 des 
StromVG enthalten (Kapitel 4.1.1). Auf diesen Grundlagen wurde von der Elektrizitätsbran-
che ein erster Lösungsansatz für die spezifischen Datenschutzfragen im Messwesen erarbei-
tet, welcher im Metering Code Schweiz (VSE 2009a) festgehalten ist. 

(2) Mit Einführung der Smart Metering Technologie in der Schweiz ist davon auszugehen, dass, 
wegen der damit verbundenen Generierung detaillierter Informationen zum Energieverbrauch 
der Endverbraucher Fragen zum Datenschutz geklärt werden müssen. 

(3) Die im Rahmen von Smart Metering anfallenden Daten sollen deshalb vom Verteilnetzbetrei-
ber auf der Grundlage von schweizweit geltenden Gesetzen und Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen erhoben werden. Die Daten dürfen und müssen vertraulich behandelt werden. Nur 
mit einer Verallgemeinerung der gesetzlichen Grundlage zur Erfassung des Lastgangs für al-
le Kunden ist dafür gesorgt, dass die Möglichkeit auch für Kunden in der Grundversorgung 
besteht, von Effizienztarifen zu profitieren. Eine pro-aktive Zusammenarbeit mit dem eidge-
nössischen und kantonalen Datenschutzbeauftragten ist wünschenswert. 

(4) Die detaillierten Verbrauchsdaten gehören dem Endkunden. Die Sammlung und Weitergabe 
dieser Daten unterliegt dem Datenschutz und ist nur mit dem Einverständnis des Endkunden 
erlaubt1. 

3.2.2. Verarbeitung der Daten 

(1) Bereits bei Erstinstallation und Inbetriebnahme der Smart Meter sowie der daran ange-
schlossenen Softwarelösungen ist sicherzustellen, dass Unberechtigte keinen Zugriff auf die 
erhobenen und verarbeiteten Daten nehmen können. Dies gilt sowohl für den gesicherten au-
tomatisierten Abruf oder Versand der Daten, als auch den Zugang zum Gerät selbst. 

3.3. Eigentumsverhältnisse 

(1) Zähler und Kommunikationsinfrastruktur verbleiben im Normalfall im Eigentum des Verteil-
netzbetreibers, welcher auch die Messdienstleistung ausführt bzw. vergibt. Im Gegensatz 
hierzu können Feedback-Systeme in das Eigentum des Kunden übergehen. In diesem Fall 
würde der Kunde entscheiden, ob er die Visualisierung benötigt und die entsprechenden 
Kosten trägt. 

                                                      
 

1 siehe auch „Empfehlung für den Einsatz von digitalen Stromzählern“ des eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten 

(www.edoeb.admin.ch), sowie die entsprechende Empfehlungen der kantonalen Datenschutzbeauftragten. 
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4. Technische Grundlagen 

4.1. Begriffsbestimmungen 

4.1.1. Smart Meter 

(1) Ein Smart Meter ist ein elektronischer Elektrizitätszähler mit mindestens den folgenden 
Merkmalen: 

 Erfassung von Zählerständen (Registerdaten) 

 Erfassung von ¼-h Zeitreihen (kW oder kWh) 

 Bidirektionale Kommunikation zur Fernauslesung der Messdaten (Automated Meter 
Reading = AMR) und der Möglichkeit zur Übermittlung von Informationen (Feedback) 
zur Beeinflussung des Stromverbrauchs durch den Endverbraucher oder entspre-
chende technische Systeme 

(2) Die heute gebräuchlichen Industriezähler mit Lastgangregistrierung können im Sinne der 
oben beschriebenen Mindestanforderungen nicht als Smart Meter bezeichnet werden, da der 
Rückwärtspfad („Feedback“) fehlt. Zwar sind die Industriezähler oft fernparametrierbar, ein 
Feedback an die Kunden oder an ein automatisiertes System des Kunden ist jedoch nicht 
vorhanden. 

4.1.2. Smart Metering 

(1) Mit Smart Metering bezeichnet man das Verfahren Bezügeranschlüsse mit Smart Metern 
auszurüsten, zu verwalten und Messdaten auszulesen. Smart Metering Systeme gibt es in 
unterschiedlichen Ausprägungen und weisen in der Regel folgende Merkmale auf, die teil-
weise im Smart Meter selbst integriert vorkommen können: 

 Visualisierung und Weiterverarbeitung der Messdaten (z.B. Tarifregister und Lastgän-
gen) 

 Kommunikation von Informationen innerhalb der Hausinstallation oder via Internet an 
die berechtigten Benutzer (z.B. an eine Applikation auf dem Mobiltelefon des Endkun-
den) 

 Erfassung weiterer Medien wie z.B. Wasser, Gas, Wärme 

 Fernparametrierung des Zählers (Automated Meter Management = AMM), um bei-
spielsweise andere Tarife einzurichten, welche über die Anzeige des Zählers abrufbar 
sind. Gemäss METAS dürfen allerdings keine messtechnischen Parameter verändert 
werden. 

 Unterstützung des Gerätemanagements (Leerstandsmanagement, Geräteinstallation 
und –logistik) 

 Messung weiterer qualitätsbezogener Grössen am Kundenanschluss, wie z.B. Aus-
fallzeit oder Spannungsqualität. 

(2) Smart Metering ist die Voraussetzung für Smart Grid und stellt eine Teilmenge davon dar, 
welche u.a. folgende Funktionen ermöglicht: 

 Ein-/Ausschalten von Lasten (Laststeuerung) und damit Ablösung der bisherigen 
Rundsteuerung 

 Schalten oder Begrenzen des gesamten Stroms, welcher durch den Bezügeran-
schluss fliesst 

 Management von dezentralen Produktionseinheiten bzw. Energiekonversionsappara-
ten (z.B. BHKW, Erdgas-Brennstoffzelle etc.) 

 Speichermanagement, beispielsweise Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge oder Thermische 
Speicher in Gebäuden 

 
(3) Smart Metering ist Teil der verteilnetzübergreifenden Datenverarbeitungskette vom Energie-

bezug bis zur Verrechnung und zum Bilanzgruppenmanagement. Die von Smart Metering be-
troffenen Systeme sind: 

 Energiedatenmanagement 
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 Energieverrechnungssystem 

 Gerätemanagementsystem 

 Hausinstallation/Home Automation 

 Kommunikationseinrichtungen 

 Visualisierungseinrichtungen 

 MDM Meter Data Management System (inkl. Auslesung) 

 
(4) Die von Smart Metering betroffenen Prozesse sind: 

 Messstellenbetrieb: Bereitstellung (Vorhalten), Montage und in Betrieb setzen von 
Zählern, Kommunikationseinrichtungen, Peripheriegeräten (Inhome-Displays, Last-
schaltgeräten, etc.) 

 Datenerfassung (Auslesung) 

 Verrechnung und Inkasso (Prepayment) 

 Produktion, Handel und Vertrieb von elektrischer Energie 

 Dezentrale Produktion 

 Dezentrale Speicherung 

 Energieverbrauchs- bzw. Einsparungsmanagement 

 
(5) Die von Smart Metering betroffenen Rollen und Akteure im Markt sind: 

 

Rolle/Akteur Aufgaben 

Verteilnetzbetreiber • Messstellenbetrieb 

• Auslesung 

• Abrechnung Netzkosten und Systemdienstleistun-
gen 

• Asset-Management, Netzkostenoptimierung 

• Datenlieferung berechtigte Marktakteure 

• Inkasso (Forderungsmanagement) 

• Neue Tarifmodelle (z.B. Prepayment) 

• Lastmanagement 

Lieferant • Abrechnung der Energielieferung 

• Kundensegmentierung 

• Neue Tarifmodelle 

• Neue Produkte 

Endkunde/Erzeuger • Energieverbrauchs- und Erzeugungsmanagement 

 
Tabelle 2: Von Smart Metering betroffene Rollen und Akteure im Markt 
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4.2. Geräte- und Systemkonzepte 

(1) Bei Smart Metering wird zwischen den folgenden zwei Geräte- bzw. Systemkonzepten unter-
schieden, die auch in einer Mischform vorkommen können. 

4.2.1. Elektrizitätszähler als Master 

(1) Der Smart Meter ist der Master. Er verfügt nebst den Mess- und Speicherelementen auch 
über integrierte Kommunikationselemente. Er kann direkt in ein Datennetzwerk eingebunden 
und betrieben werden, z.B. via Ethernet (TCP/IP). Zähler anderer Sparten/Energiearten (Gas, 
Wasser, Wärme) sind mit ihm verbunden. Über diese Verbindungen sammelt der Elektrizi-
tätszähler zyklisch die Daten aller anderen angeschlossenen Zähler. Diese werden über den 
Elektrizitätszähler vom VNB ausgelesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 1: Geräte-/Systemkonzept Master 
 

4.2.2. Gateway/MUC (Multi-Utility-Communication) 

(1) Beim Gateway/MUC – Konzept werden elektronische Elektrizitätszähler weiterverwendet die 
grundsätzlich über keine Kommunikationselemente verfügen, welche die direkte Einbindung 
und den Betrieb an einem Datennetzwerk zulassen. Diese bestehenden Zähler verfügen in 
der Regel aber über die Möglichkeit, Tarif- und Messwerte zu speichern und sie können über 
eine CS, RS-232 (EIA-232) oder RS-485 (EIA-485) Schnittstelle mit einem Kommunikations- 
und Speichermodul verbunden werden. Dieses Modul, das sog. Gateway oder MUC über-
nimmt die Kommunikation zum übergeordneten System und die Aufzeichnung von Lastprofil-
daten resp. die Zeitstempelung der Verrechnungsdatensätze aller angeschlossenen Zähler. 
An einen Gateway können mehrere Zähler insbesondere auch solche anderer Medi-
en/Sparten angeschlossen werden. 
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Abbildung 2: Geräte-/Systemkonzept Gateway/MUC 
 

4.2.3. Bewertung der Geräte- /Systemkonzepte 

 

Konzept Vorteile Nachteile 

Elektrizitätszähler  
als Master 

 Kostengünstige Herstellung 

 Kostengünstige Montage 

 Kostengünstiger Betrieb 

 Zähler 1:1 austauschbar 

 Ersatz bestehende Infrastruktur / Gerä-
tepark ersetzen 

 Eingeschränkte Interoperabilität 

Gateway / MUC  Interoperabel 

 Hohe Anzahl an Schnittstellen 

 Geringe Abhängigkeit von Hersteller 

 Offenes System 

 Höhere Kosten für Montage von zwei 
Geräten 

 Höherer Verwaltungsaufwand 

 Höhere Kosten für Wartung und Service  

 Höherer Platzbedarf, wenn getrennte 
Montageplätze erforderlich  

 Zusätzlicher Energieverbrauch des Ga-
teway 

 
Tabelle 3: Bewertung Geräte- und Systemkonzepte 
 
 



© VSE / AES HBSM – CH, Ausgabe 2010 18 

 

5. Kommunikation 

5.1. Allgemeines 

(1) Zurzeit haben die meisten Smart Metering Systemkonzepte den grundsätzlichen Nachteil 
dass sie grösstenteils proprietär sind, d.h. sie sind weder in Schnittstellen noch in Datenfor-
maten zueinander kompatibel. Mit dem Zähler wählt man in der Regel auch das Metering-
System oder umgekehrt. Da Smart Metering ein wesentlicher Teil eines künftigen Smart Grid 
ist, ist für die Zukunft eine umfassende Interoperabilität gefordert bzw. zwingend notwendig. 
Smart Meter verschiedener Hersteller müssen auch mit den Konzentratoren und den Smart 
Metering-Systemen anderer Hersteller kompatibel sein. 

(2) Es existiert auch keine einheitliche Verschlüsselung der Datenübertragung. Die hier fehlen-
den Standards verhindern den Wettbewerb und die technischen Lösungsmöglichkeiten bei 
Sonder- und Problemfällen. Es sind zwingend und rasch herstellerunabhängige Smart Mete-
ring Konzepte mit offenen Spezifikationen und Standards, unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Entwicklungen im Ausland, erforderlich. Die Skalierbarkeit und unabhängige 
Austauschbarkeit von Zählern, Gateway, Datenkonzentratoren und MDM Systemen ist für ei-
ne schnelle und flächendeckende Ausbreitung von Smart Metering sowie für einen wirtschaft-
lichen Betrieb notwendig.  

 

 
Abbildung 3: Übersicht Kommunikation KS0 – KS5 und SDAT 
 
(3) Für jede dieser Kommunikationsstrecken KS0 bis KS4 werden unterschiedliche leitungsge-

bundene und funkbasierte Kommunikationstechnologien eingesetzt. 

5.2. Kommunikationsschnittstellen 

(1) Die Kommunikation ist eine wesentliche Funktion von Smart Metering-Systemen. Im Gegen-
satz zu den klassischen ZFA-Lösungen ist die Datenübertragung bei Smart Metering zwin-
gend bidirektional. Hier sind verschiedene Konzepte gebräuchlich.  
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Es werden Messdaten vom Zähler zur Zentrale übertragen und Steuersignale sowie Tarif- 
und sonstige Kundeninformationen von der Zentrale zum Zähler. Es muss unterschieden 
werden zwischen den physikalischen Schnittstellen und den verwendeten Protokollen. In der 
klassischen unidirektionalen Kommunikation wurden die Daten immer beim Zähler abgeholt 
(Pull-Verfahren). Es ist zu erwarten, dass zukünftig vermehrt die Zähler selbständig die 
Kommunikation aufbauen und ihre Daten an die Zentrale senden (Push-Verfahren). 

(2) Standardmässig haben alle Zähler eine lokale Kommunikationsschnittstelle zur Parametrie-
rung oder zur Auslesung der Messdaten. So verfügen die Systeme in der Regel über eine 
bidirektionale Kommunikationsschnittstelle für die Datenkommunikation sowie standardmäs-
sig oder optional über eine Schnittstelle für die Integration weiterer Zähler (Gas, Wasser, 
Wärme) und die Kommunikation mit Feedbacksystemen (Home-Display etc.). Wird auch die 
Kommunikation von einer Zentrale zu weiteren Marktteilnehmern einbezogen, dann können, 
angelehnt an den Standard in Holland DSMR/NTA8130 und an die Arbeiten der deutschen 
MUC-Arbeitsgruppe, insgesamt fünf Kommunikationsschnittstellen identifiziert werden: 

5.2.1. Lokale Schnittstelle (Lokal, KS0) 

(1) Lokale Schnittstelle für die Parametrierung und Datenauslesung durch den Verteilnetzbetrei-
ber, einen Messdienstleister oder den Kunden sowie für die Anbindung an Gateways. 

5.2.2. Primäre Kommunikation (Nahverkehr, KS1) 

(1) In der primären Kommunikation werden hauptsächlich Energiedaten unterschiedlicher Ener-
giearten zum zentralen Zähler respektive Gateway übertragen: 

 

Kommunikationsweg Übermittelte Daten 

Zähler  Gateway / Elektrizitätszähler  Energiedaten Strom, Gas, Wasser (Tarifregister und Lastgangda-
ten) 

 PQ Ereignisse (Power Quality, Spannungsüberwachung)  

 Manipulationserkennung 

 
Tabelle 4: Merkmale der primären Kommunikation (Nahverkehr, KS1) 
 
(2) Aktuell auf dem Markt erhältliche Systeme bieten für die primäre Kommunikation die folgen-

den Technologien an: 
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Kabel x x x x x x

Funk x x

Elektrizitätszähler x x x x x

Wasserzähler x x x x

Wärmerzähler x x x x

Gaszähler x x x x x x

Gateway x x x x x x x

 
Tabelle 5: Merkmale der primären Kommunikation (Nahverkehr, KS1) 
 
(3) Die gängigste Schnittstelle bei den klassischen elektronischen Elektrizitätszählern ist die 

CL/CS Schnittstelle, die kompatibel ist zum Interface bei den Gas- und Wasserzählern. Diese 
drahtgebundene serielle Schnittstelle ist nur geeignet für die Kommunikation von Geräten die 
sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, z.B. Montage von Gateway und Zähler ne-
beneinander in der Apparatetafel.  
In den seltensten Fällen sind alle an der Primärkommunikation beteiligten Geräte im gleichen 
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Raum installiert. Oft befinden sich Wände aus Stein oder Beton zwischen den Kommunikati-
onspartnern, teilweise sind auch Etagensprünge zu überwinden. Da selten Leerrohre vor-
handen sind, haben sich akzeptable Alternativen etabliert. Die jüngste und gängigste Schnitt-
stelle der Gas- und Wasserzähler im Haushaltsbereich ist der Wireless M-Bus. Diese 
Schnittstelle hat sich als de facto Standard etabliert, weil damit auch unzugänglich installierte 
Zähler z.B. in Schächten ausgelesen werden können (drive by reading). Die meisten Indust-
riezähler können ebenfalls über M-Bus (allerdings verkabelt) oder auch über CL/CS erfasst 
werden. Die hohen Installationskosten für drahtgebundene Kommunikationsmedien stehen 
der Ausbreitung von Smart Metering entgegen. Die Funkkommunikation ist wesentlich güns-
tiger, allerdings muss die Praxis zeigen, ob sich die benötigte Funkstrecken über Etagen- und 
Raumgrenzen hinweg sicher aufbauen und betreiben lassen. Zudem gibt es Endkunden, die 
keine zusätzlich Funksysteme in Ihrem Wohnbereich zulassen wollen. 

5.2.3. Sekundäre Kommunikation (Kundensystem, KS2) 

(1) In der sekundären Kommunikation werden Energiebezugsdaten zwischen dem Masterzähler 
resp. Gateway und weiteren Systemen ausgetauscht (z.B. Kundeninformations-/Feedback-
systeme, Home Automation) sowie Schaltbefehle  übertragen: 

 

Kommunikationsweg Übermittelte Daten 

Gateway / Elektrizitätszähler  
Feedback-Systeme (z.B. PC, 
Smartphone, Inhome-Display) 

 Aktueller Energieverbrauch 

 Historischer Energieverbrauch (Tages-, Wochen-, Monats-, Jahres-
wert) 

 Kunden- und Tarifinformationen 

Gateway / Elektrizitätszähler  Ho-
me-Automatisierungsysteme (Smart 
Home, Digitalstrom) 

 ein-, ausschalten und freigeben von Verbrauchern zur Energie- und 
Kostenoptimierung  

Gateway / Elektrizitätszähler  Last-
schaltrelais 

 ein- und ausschalten von Lasten nach Netzlastvorgaben (Smart Grid, 
Ersatz Tonfrequenzrundsteuerung) und/oder Übernahme von Funkti-
onen der bisherigen Rundsteuerung 

Tabelle 6: Kommunikationswege und übermittelte Daten Sekundäre Kommunikation 
 
(2) In der sekundären Kommunikation müssen normalerweise gebäudeinterne Strecken über-

brückt werden, in grösseren Bauten oft auch über mehrere Stockwerke hinweg. 

(3) Aktuell auf dem Markt erhältliche Systeme bieten für die sekundäre Kommunikation die fol-
genden Technologien an: 
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Kabel x x x x x

Funk x x x x

Elektrizitätszähler (Master) x x x x x

Gateway x x x x x x x

Inhomedisplay x x x x

PC x x x x x

Smartphone x x x

Home Automation x x x x x x x

 
Tabelle 7: Merkmale der sekundären Kommunikation (Kundensystem, KS2) 
 
(4) Die im Wohnraum benötige Information befindet sich im Zähler oder Gateway und muss zeit-

nah auf ein Anzeigegerät übertragen werden. Als kostengünstige Übertragungsmedien kom-
men praktisch nur PLC (Breitband / Schmalband) oder Funk in Frage. Es existieren mittler-
weile interessante Konzepte, bei denen der vom Zähler gemessene aktuelle Energiebezug in 
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Echtzeit via PLC in den Wohnraum gebracht und dort mit Bluetooth oder WLAN an Smart-
phone, PC oder ähnliche Geräte weitergeleitet wird. 

5.2.4. Tertiäre Kommunikation (WAN, KS3) 

(1) Die tertiäre Kommunikation erfolgt je nach Konzept direkt zwischen MDM-System und Zähler 
resp. Gateway als Point to Point (P2P) wie bei der klassischen ZFA oder in der Kette MDM-
System - Datenkonzentrator – Zähler / Gateway als Point to Multipoint (P2M). Es handelt sich 
zur Hauptsache um Energiedaten, Tarifinformationen und Fernschaltbefehle: 

 

Kommunikationsweg Übermittelte Daten 

Zähler / Gateway  MDM-System  Energiedaten Strom, Gas, Wasser (Tarifregister und Lastgangdaten) 

 PQ Ereignisse (Power Quality, Spannungsüberwachung) 

 Manipulationserkennung 

MDM- System  Zähler / Gateway  Tarifinformationen 

 Sonstige Kundeninformationen 

 Fernschaltbefehle (Abschaltung, Freigabe zur Einschaltung) 

Tabelle 8: Kommunikationswege und übermittelte Daten Tertiäre Kommunikation  
 

5.2.4.1. Direkte Übertragung (Point to Point , P2P) 

(1) Die Zähler bzw. Gateways sind direkt mit einer Zentrale verbunden. Hierfür werden funkba-
sierte (GSM/GPRS) und leitungsgebundene Technologien (DSL oder andere IP-
Kommunikationsmedien wie Glasfaser oder TV-Kabel) verwendet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abbildung 4: Kommunikation Point to Point (P2P) direkt 
 
(2) Dieses Konzept bedeutet sehr hohe Flexibilität, verbunden mit individuellen Installationen 

und hohen Initial- sowie Betriebskosten. Für einen flächendeckenden Einsatz ist dieses Kon-
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zept vor allem auch aus finanziellen Gründen nicht optimal. Als "Problemlösungsansatz" hat 
es sicher aber auch für Smart Metering seine Berechtigung. 

5.2.4.2. Indirekte Übertragung (Point-to-Multipoint, P2MP) 

(1) Die Zähler bzw. Gateways von mehreren Gebäuden bzw. Kunden übertragen die Daten zu-
nächst an einem Datenkonzentrator, werden dort aufbereitet und dann an eine Zentrale über-
tragen. Hierfür werden verschiedene nahfunkbasierte (Radio Frequency, RF) und drahtge-
bundene Technologien (Powerline Communication, PLC) verwendet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 5: Kommunikation Point to Multipoint (P2MP) 
 
(2) Für einen flächendeckenden Einsatz von Smart Metering (Haushaltskundenbereich) muss 

das Konzept für die tertiäre Kommunikation folgende Merkmale aufweisen: 

 niedrige Installationskosten 

 niedrige Betriebskosten 

 Robustheit / Verfügbarkeit 

 Datenverschlüsselung 

 Bidirektionalität 

(3) Aktuell auf dem Markt erhältliche Systeme bieten für die tertiäre Kommunikation die folgen-
den Technologien an: 
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Kabel x x x x

Funk x x

Elektrizitätszähler (Master) x x x x

Gateway x x x x x

Datenkonzentrator x x x x x

MDM System x x x x

 
Tabelle 9: Merkmale der tertiären Kommunikation, KS 3 
 
(4) Für die Kommunikationsstrecke zwischen MDM System und Datenkonzentrator (P2MP) kön-

nen alle WAN Kommunikationsarten verwendet werden. Für die Kommunikation zwischen 
Datenkonzentrator und Gateway / Zähler erfüllt aktuell nur Schmalband PLC die gestellten 
Anforderungen. In einem neuen Ansatz ist es denkbar, dass für die tertiäre Kommunikation 
die gleiche Technik verwendet wird wie bei der sekundären, z.B. eine Verbindung über den 
Internetanschluss des Kunden zum MDM System und die Daten im Push-Verfahren gesen-
det werden. Der grosse Nachteil eines solchen Konzeptes ist aber die Zugänglichkeit der 
weiteren Smart Metering Funktionen wie Leerstands-, Last- und Inkassomanagement, da die 
Kommunikation vom Kunden unterbrochen werden kann. 

5.2.5. Quartäre Kommunikation (Interapplikativ, KS4) 

(1) Durch den weitaus grösseren Funktionsumfang bei Smart Metering verglichen mit der "alten" 
Welt, ist ein Austausch grosser Datenmengen zwischen verschiedenen Applikationen und 
Systemen über schnelle Kommunikationswege notwendig. 

 

Kommunikationsweg Übermittelte Daten 

MDM- System  Verrechnungssystem  Energiedaten Strom, Gas, Wasser (Tarifregister in seltenen 
Fällen auch Lastgangdaten) 

Verrechnungssystem  MDM-System  Leerstandsmanagement (Umzugs-Abschaltung) 

 Inkassomanagement (Prepaid-Abschaltung) 

Kundeninformationssystem  MDM-
System 

 Kundeninformation (Sonderaktionen und –tarife, Prepayment, 
Termin Zählerauswechslung, usw.) 

Tabelle 10: Kommunikationswege und übermittelte Daten Tertiäre Kommunikation  
 
(2) Standard in der IT ist in der Regel Ethernet mit TCP/IP. Dies sagt aber noch nichts über Ap-

plikationsschnittstellen, Datenformate, Datenbankinterfaces oder ähnlichem. Die meisten auf 
dem Markt erhältlichen Smart Metering Systeme sind in sich geschlossene (proprietäre) Sys-
teme. Das heisst, man bewegt sich in der Welt eines Herstellers von Zählern, Datenkonzent-
ratoren, Kommunikations- und Datenbankservern. Ein Austausch einzelner Komponenten 
durch Produkte eines anderen Herstellers ist in der Regel nicht möglich. 

(3) Die Hersteller sind aufgefordert ihre Systeme gegeneinander kompatibel zu machen und sich 
auf interapplikative Standardformate zu einigen. 

5.3. Zusätzliche Überlegungen 

5.3.1. Powerline Communication (PLC) 

(1) Naheliegend erscheint die Übertragung der Zählerdaten via Stromnetz (PLC). Dieses Netz ist 
bereits im Eigentum der Stromnetzbetreiber, die Verbindung ist immer vorhanden und es fal-
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len keine Gebühren an. Zu bedenken gilt es aber, dass auch in kleinen Transformatorenkrei-
sen für wenige Zähler ein Konzentrator zu installieren ist. 

(2) Bei Trafoumschaltungen im Netz muss eine flexible Zuteilung der Zähler zu den Konzentrato-
ren vom System unterstützt werden. Alle Transformatorenstationen sollten zudem über eine 
TCP/IP-Anbindung verfügen, damit die Daten aus dem Datenkonzentrator möglichst rasch 
und sicher zum übergeordneten System übertragen werden können. 

5.3.2. Mobilfunk-Verbindung 

(1) Bei einer GSM-Verbindung gilt es neben den Verbindungskosten zu bedenken, dass sie rela-
tiv langsam und unsicher ist und hohe zeitliche Verzögerungen entstehen. Die Funklösung ist 
vielfach in Kellergeschossen wegen schwachem Empfang eine schwierige Lösung. Zusätz-
lich braucht der Verbindungsaufbau verhältnismässig viel Zeit. 

(2) Eine GPRS-Verbindung benutzt meistens das öffentliche Internet, wenn nicht eine eigene 
Datenleitung zum Provider besteht (Corporate Mobile Network, CMN). Dabei ist zu beachten, 
dass im öffentlichen Teil ein VPN (virtual private network) zu installieren ist, damit die Daten 
verschlüsselt übertragen werden können. Die Funkprobleme sind auch bei dieser Lösung 
vorhanden. 

(3) Die von den Mobilfunk zur Verfügung gestellt Technologie wird sich in den nächsten Jahren 
ändern und muss bei der Planung berücksichtigt werden. Ein Ende des GSM-Betriebes ist 
absehbar. 

5.3.3. Leitungsgebundene Verbindung (FTTH, DSL) 

(1) Eine Kupfer-2-Draht, eine Koaxialkabel oder eine FTTH-Verbindung eliminiert die meisten 
der vorstehenden technischen Probleme. Es ist jedoch zu bedenken, dass immer zusätzliche 
Geräte notwendig sind, die ihrerseits eine Stromversorgung benötigt. Der finanzielle Aufwand 
für Verkabelung, Wandlung und Verteilung ist nicht zu unterschätzen. Der Zugang zum jewei-
ligen Medium ist mit Kosten verbunden, die sehr unterschiedlich ausfallen können. Zum Teil 
haben Elektrizitätswerke und Gemeindewerke Zugang zu eigenen Ressourcen, weil sie bei-
spielsweise ein eigenes Koax-Netz betreiben. Andere wiederum können sich auf lokale Part-
ner abstützen. 

(2) Netz- und Preismodelle für einen direkten FTTH-Port sind vielerorts erst in Arbeit und erfor-
dern noch einen grossen Zeit- und Ressourcenaufwand. Weil die Umsetzung derartiger 
FTTH-Projekte aktuell erst anlaufen, liegen wenige Informationen über die Kostenanteile vor, 
die der Smart Meter-Kommunikation angerechnet werden sollen. 
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6. Messen 

6.1. Mindestanforderungen an die Messdatenbereitstellung 

Mindestanforderungen an die Messdatenbereitstellung für die jeweiligen Kategorien

Messstellenkategorie Einheit Art der Messung, Zeitpunkt der Lieferung Bemerkungen

Ableseperiode Nicht plausibilisiert zu 
Informationszwecken

Plausibilisiert zu 
Abrechnungszwecken

Endverbraucher und 
Erzeugungseinheiten welche an die 
Netzebenen 1, 3 oder 5 
angeschlossen sind

kWh
kvarh 4

Lastgangmessung (tariflos) 
mit ¼ h Wirkenergie und 
evtl. Blindenergie

Am nächsten
Arbeitstag

monatlich
für Übergänge zum
Ausland am nächsten
Arbeitstag

Die Auslesung der 
gemessenen
Lastgänge hat täglich zu 
erfolgen
Empfohlenes System: ZFA 
oder Smart Metering

Endverbraucher und 
Erzeugungseinheiten welche an die 
Netzebenen 7 angeschlossen und  
einen jährlichen Verbrauch > 100‘000 
kWh haben

kWh
kvarh 4

Lastgangmessung (tariflos) 
mit ¼ h Wirkenergie und 
evtl. Blindenergie

Am nächsten
Arbeitstag

monatlich
für Übergänge zum
Ausland am nächsten
Arbeitstag

Die Auslesung der 
gemessenen
Lastgänge hat täglich zu 
erfolgen
Empfohlenes System: ZFA 
oder Smart Metering

Endverbraucher und 
Erzeugungseinheiten welche an die 
Netzebenen 7 angeschlossen und  
einen jährlichen Verbrauch < 100‘000 
kWh haben und Smart Metering
System verfügbar

kWh
kW 2

kvarh 4

Einfach- oder Doppeltarif 1

Evtl. ¼ h Leistungsmaxima2

Evtl. Blindenergie 4

Evtl. Lastgangmessung 

Ablesung:
monatlich

Keine Bereitstellung Monatlich Die Wahl der
-Art der Messung
liegt in der Verantwortung 
des Netzbetreibers

Endverbraucher und 
Erzeugungseinheiten welche an die 
Netzebenen 7 angeschlossen und  
einen jährlichen Verbrauch < 100‘000 
kWh haben und Smart Metering
System nicht verfügbar

kWh
kW 2

kvarh 4

Einfach- oder Doppeltarif 1

Evtl. ¼ h Leistungsmaxima 2

Evtl. Blindenergie 4

Ablesung: 3

monatlich, vierteljährlich,
halbjährlich, jährlich

Keine Bereitstellung monatlich,
vierteljährlich,
halbjährlich, jährlich 3

Die Wahl der
- Art der Messung
- Ableseperiode
- Datenbereitstellung
liegt in der Verantwortung 
des Netzbetreibers

1 Der Netzbetreiber legt fest, bei welchen Netznutzern Einfach- oder Doppeltarifzähler eingesetzt werden.
2 Der Netzbetreiber legt fest, bei welchen Netznutzern zusätzlich das ¼ h Leistungsmaximum (kW) erfasst wird.
3 Die Ablesetermine werden durch den Netzbetreiber festgelegt.
4 Der Netzbetreiber legt fest, bei welchen Netznutzern die Blindenergie (kvarh) erfasst wird. Die Blindenergie an den Übergabestellen zum
Übertragungsnetz ist zwingend zu messen.

 
Tabelle 11: Mindestanforderungen an die Messdatenbereitstellung 
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(1) Die Messgeräte, die für die Energieverrechnung auf den Markt gebracht werden, müssen den 
Anforderungen der „Verordnung des EJPD über Messgeräte für elektrische Energie und Leis-
tung“ genügen. Die Minimalanforderungen sind somit gegeben. 

6.1.1. Kundengruppen (Netzebene 7) 

(1) Die Messeinrichtungen für Smart Metering sollen technisch und wirtschaftlich sinnvoll ausge-
legt werden. Um diese Bedürfnisse abzudecken, können die verschiedenen Kundensegmen-
te wie folgt ausgelegt werden. 

 
Gruppe 1, Bezug 
Bezug von geringen Energiemengen, mit mehrheitlich ohmschen Verbrauchern. 
 
Gruppe 2, Bezug 
Bezug von geringen Energiemengen, mit mehrheitlich ohmschen Verbrauchern und mit 
Elektrowärmegeräten, die eine Wärmespeicherfunktion2 besitzen (Variante: mit zwei Zählern; 
Messkreis Allgemein – Messkreis Wärme). 
 
Gruppe 3, Bezug 
Bezug von grossen Wirk und Blind – Energiemengen (> 100’000kWh / Jahr) 
 
Gruppe 4, Bezug 
Kunden die Prepayment oder eine direkte Energieverrechnung (pay on demand) wünschen. 
Kunden mit schlechter Zahlungsmoral 
 
Gruppe 5, Bezug – Abgabe 
Bezug und Abgabe von geringen Energiemengen, mit mehrheitlich ohmschen Verbrauchern 
und geringen Netzrückwirkungen. 
 
Gruppe 6, Bezug – Abgabe 
Bezug von geringen Energiemengen, mit mehrheitlich ohmschen Verbrauchern und mit 
Elektrowärmegeräten, die eine Wärmespeicherfunktion2 besitzen und geringen Netzrückwir-
kungen (Variante: mit zwei Zählern; Messkreis Allgemein – Messkreis Wärme). 
 
Gruppe 7, Bezug – Abgabe 
Bezug von geringen Energiemengen, Abgabe von grossen Energiemengen mit Blindenergie-
anteil und/oder Netzrückwirkungen. 
 
Gruppe 8, Bezug – Abgabe 
Bezug und Abgabe von grossen Wirk- und Blind- Energiemengen (> 100’000kWh / Jahr) 

                                                      
 

2 oder zukünftige Einrichtungen zur Speicherung von Elektrischer Energie wie Elektro- oder mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge 
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6.1.2. Messumfang, Schaltungen und Informationen 

(1) Die empfohlenen Eigenschaften der Smart Meter in Bezug zu den Kundengruppen sind wie 
folgt definiert: 
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Messungen         

Wirkenergie Bezug x x x x x x x x 

Wirkenergie Abgabe     x x x x 

Vier Quadranten -  Messung   x    x x 

Lastgang Aufzeichnung für lokale 
Abfrage 

x x x x x x x x 

Lastgang Aufzeichnung im Zähler 
oder MUC (Fernübermittlung auf 
Verlangen) 

x x x x x x x x 

Lastgang Aufzeichnung für Fern-
übermittlung an VNB 

  x    x x 

Schaltungen         

Maximums -Überwachung lokal 
(Leistungsbegrenzung) 

x x x x x x x x 

Kontakt für Lastabwurf Fernge-
wirkt (Ersatz für Rundsteuerung) 

x x x x x x x x 

Schalter für Lastabwurf Individuell 
Ferngewirkt (Teilausschaltung für 
definierte Verbrauchern), sowie 
Freigabe zur Wiedereinschaltung 

x x x x x x x x 

Informationen         

Überwachung der Spannungs-
qualität 
(Möglichkeit der Abfrage) 

  x    x x 

Manipulationsschutz 
Öffnung und Magnet 

x x x x x x x x 

Tarifsätze x x x x x x x x 

Multispartenfähig (Schnittstellen) x x x x x x x x 

Tägliche Auslesung der Daten 
möglich 

x x x x x x x x 

 
Tabelle 12: Übersicht Kundengruppen, Messungen, Schaltungen, Informationen 
 
(2) Bemerkung: Auslesungen können täglich bzw. auf Anfrage möglich sein. 

6.2. Netzqualität (Spannungen, Verfügbarkeit etc.) 

(1) Die Logbücher heutiger Smart Meter bieten bereits eine Vielzahl von möglichen gespeicher-
ten Werten: 

 Spannungsausfall pro Phase L1, L2, L3  

 Unterspannung / Überspannung pro Phase 

 Manipulationsversuche (Klemmendeckel-Alarm) 

 
(2) Diese Daten sind alle mit Datum- und Zeitstempel (Format DD/MM/JJJJ HH:MM:SS) und 

vom VNB fernabrufbar (LOG-Files) abzuspeichern. 
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6.3. Lastgänge 

(1) Da die Forderung nach einer direkten Rückmeldung auch von der politischen Seite zu erwar-
ten ist, müssen die Messeinrichtungen zwingend die Fähigkeit haben, die Lastgänge aufzu-
zeichnen und über ein gewissen Zeitraum abzuspeichern. Der Lastgang muss im Zähler oder 
MUC gespeichert sein (Messperiode 15 Minuten). 

(2) Falls eine Verarbeitung des Lastganges (variable Tariffierung) erfolgen soll, soll dieser zent-
ral beim VNB abgelegt sein und dem Marktteilnehmer zur Verfügung gestellt werden. Zur ge-
trennten Registrierung von Tarifarten, muss der Zähler oder MUC genügend Register zur 
Verfügung stellen. Die Tarifzuteilung könnte auch über die Lastprofilabbildung erfolgen.  

6.4. Wirk-/Blindenergie Messung 

(1) MID deckt die Blindenergiemessung noch nicht ab. Für zukünftige Produkte muss MID für die 
Blindenergiemessung möglich sein (Zunahme kapazitiver Verbraucher, usw.). Demzufolge 
sollten die Bestrebungen in Richtung MID - Anpassung erfolgen (Gesetze, Verordnungen, 
usw.). 

6.5. Andere Medien 

(1) Die von Verteilnetzbetreibern verwendeten Geräte und Technologien müssen es ermöglichen 
andere Medien/Sparten (Gas, Wasser, Wärme) mit zu verarbeiten. Die dadurch entstehen-
den Zusatzkosten sind zwischen den Marktteilnehmer bilateral abzuklären und zu verteilen. 

(2) Der effiziente Einsatz von Smart Metering Technologie kann für Querverbundsunternehmen 
auch in der Integration der verschiedenen Energiearten gesehen werden (Multi Utility). Ob-
wohl das Thema im Moment in der Schweiz sehr stromlastig ist, wird durch das zusätzliche 
Vernetzen mit anderen Zählern (Gas, Wasser, Wärme) gewisses Synergiepotenzial er-
schlossen. 

(3) So ist der Aufwand für die gemeinsame Datenübertragung lediglich in der Hausinstallation 
grösser (Nahbereichskommunikation), da für das Einbinden der Zähler zusätzliche Installati-
onen und Hardware eingesetzt werden muss. Die Fernbereichskommunikation kann dann auf 
der gleichen Strecke erfolgen, die sonst lediglich für die Kommunikation der Stromdaten be-
nutzt werden würde. Auch die Datenzentralen (MDM) sind heute auf Mehrspartenlösungen 
ausgelegt.  

(4) Welche Installationsweise oder Protokolle sich in der Zukunft etablieren werden, wird durch 
den Standardisierungsgrad der angebotenen Systeme bestimmt. Wichtig ist, dass sämtliche 
Zähler mit Schnittstellen ausgerüstet werden, die es erlauben, Daten über ein Smart Metering 
System abzuholen. 

6.5.1. Gas 

(1) Ein Gaszähler (auch Gasuhr oder Gasmesser) ermittelt den Gasverbrauch des Kunden. Der 
Zähler misst das Betriebsvolumen des Gases, welches in Kubikmeter angezeigt wird. Die 
gängigen Gaszähler im Haushaltsbereich liefern nur den aktuellen Stand. Dieser Wert kann 
durch ein Smart Metering System ausgelesen werden. Die Abrechnungsmenge wird dann 
durch Multiplikation mit dem Brennwert des Gases ermittelt. Sie wird auf der Rechnung in Ki-
lowattstunden angegeben. Der Zähler misst das Betriebs- oder Normvolumen. 
 

(2) Gaszähler, die zur Verrechnung der bezogenen Menge eingesetzt werden, unterliegen in der 
Schweiz den Bestimmungen des METAS und müssen ebenfalls geeicht werden. Für Gas-
mengenmessgeräte, Erdgastanksäulen, Mengenumwerter (Zustands- und Dichte-
Mengenumwerter), Messanlagen für Flüssigkeiten und Messinstrumente für thermische 
Energie bieten das METAS auch die Konformitätsbewertungsverfahren der europäischen 
Richtlinie über Messgeräte 2004/22/EG (MID) an. 

6.5.2. Wasser 

(1) Kaltwasserzähler sind Messgeräte, die das Volumen der durchgeflossenen Wassermenge in 
m

3
 anzeigen. Die gängigen Wasserzähler im Haushaltsbereich liefern nur den aktuellen 

Stand. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Messger%C3%A4t
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6.5.3. Wärme 

(1) Ein Wärmezähler misst den Volumenstrom des Heizwassers und die Temperaturdifferenz 
zwischen Vorlauf und Rücklauf des Heizkreislaufs. So wird die verbrauchte Wärmemenge in 
Gigajoule (GJ) oder Megawattstunden (MWh) ermittelt. Wärmezähler werden im Allgemeinen 
zur Verrechnung von zentral produzierter Wärme, also bei Fernwärme oder Blockheizkraft-
werken eingesetzt. Der Wärmemarkt ist lokal begrenzt. 

(2) Wärmezähler, die zur Verrechnung der bezogenen Menge eingesetzt werden, unterliegen in 
der Schweiz den Bestimmungen des METAS und müssen ebenfalls geeicht werden. Für 
Messinstrumente für thermische Energie bieten das METAS auch die Konformitätsbewer-
tungsverfahren der europäischen Richtlinie über Messgeräte 2004/22/EG (MID) an. 

6.6. Messpunktbezeichnung 

(1) Bei der Umsetzung von Smart Metering müssen die Messpunktbezeichnungen vergeben 
werden (vergl. Branchenempfehlung Metering Code Schweiz). 

(2) Empfohlen wird das gleiche Vorgehen bei Gas-, Wasser und Wärme-Messungen (vergl. 
SVGW Richtlinie G17d, www.svgw.ch). 
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7. Zusatzfunktionen 

7.1. Rundsteuerungsfunktionen 

7.1.1. Allgemeines 

(1) Mittels der heutigen Rundsteuerungstechnologien werden Verbraucher wie Elektroboiler, 
Speicherheizungen etc. ein- und ausgeschaltet sowie Tarife umgeschaltet. Die Verteilnetzbe-
treiber betreiben so eine Laststeuerung. Zusätzlich wird auch mittels Rundsteuerung die öf-
fentliche Beleuchtung ein- und ausgeschaltet. 

(2) Eine gezielte Lastschaltung bei Überlastungen einzelner Netzstränge wird nicht verwendet. 
Dazu würde im Bedarfsfall der frequenzabhängige Lastabwurf unter Führung der Swissgrid 
eingesetzt. Im Weiteren ist die Rundsteuerung das Element, mit welchem die heutige Ta-
rifsteuerung (HT/NT) für die Mehrheit der heute eingesetzten Haushaltszähler und zum Teil 
die Leistungserfassung der ¼ - Stunden - Maxima gesteuert werden. 

(3) Die Technologie der Tonfrequenz-Rundsteuerung ist in der Schweiz nahezu flächendeckend 
eingesetzt, die Funk-Rundsteuerung hat dagegen nur eine marginale Bedeutung. Jedoch 
werden vereinzelt anstelle der Rundsteuerung auch Schaltuhren eingesetzt (elektronische 
oder mechanische Versionen). Damit können identische Ein- und Ausschaltfunktionen wie 
mit der Rundsteuerung gewährleistet werden. Der grosse Nachteil dieser Technologie liegt 
darin, dass bei einer Änderung von Tarif- oder Schaltzeiten diese vor Ort in den Schaltuhren 
programmiert werden müssen und nicht zentral wie mit der Rundsteuerung vorgenommen 
werden können. 

7.1.2. Tarifsteuerung 

(1) Die Tarifumschaltungen erfolgen bei Smart Meters in der Regel über ein Tarifschaltpro-
gramm, welches über eine interne Schaltuhr die Wechsel durchführt. Dadurch können 
Mehrtarifmodelle problemlos abgebildet werden. Bei Tarifänderungen können neue Schalt-
programme (Tarifmodelle) im voraus von der Zentrale auf die Zähler geladen werden. Die Ak-
tivierung erfolgt tagesscharf.  

7.1.3. Lastschaltrelais 

(1) Die Anwendung der Laststeuerung ist der eigentliche Ersatz der heute eingesetzten 
Rundsteuerung für Verbrauchersteuerung wie Elektroboiler, Wärmepumpen, unterbrechbare 
Verbraucher (Waschmaschinen-Spitzensperre) etc. 

(2) Jedoch werden Rundsteuersignale auch für spezielle Funktionen wie die Steuerung der öf-
fentlichen Beleuchtung eingesetzt. Da in diesen Einsatzgebieten nicht zwingend überall ein 
Smart Meter vorhanden sein wird, muss ein Smart Meter-System auch ein Ersatzgerät vor-
weisen können, welches die Funktion heutiger Rundsteuerempfänger übernimmt. 

(3) Aufgrund der aufgeführten Vielzahl von zu schaltenden Elemente ist davon auszugehen, 
dass mehrere Lastschaltrelais zur Verfügung stehen sollten. Ob diese direkt im Smart Meter 
integriert sind oder sich in einem externen Gerät befinden, kann als zulässige Variante defi-
niert werden. 

(4) Die Anzahl der direkt integrierten Schaltrelais wird durch die Platzverhältnisse und die Pro-
duktionskosten eingeschränkt. Unter Berücksichtigung der Voraussetzung, dass keine exter-
ne Tarifsteuerung für den Smart Meter mehr notwendig sein wird, kann man davon ausge-
hen, dass mit zwei Lastschaltrelais die meisten der notwendigen Anwendungen abgedeckt 
werden können. Für die restlichen Anwendungen, welche mehr als ein Schaltrelais benöti-
gen, ist ebenfalls das schon erwähnte Ersatzgerät für den Rundsteuerempfänger von Nöten. 

7.2. Breaker 

(1) Beim Breaker handelt es sich um ein Lastschaltelement, mit welchem die Energieversorgung 
nach dem Smart Meter unterbrochen wird und wieder freigegeben werden kann (manuelles 
Einschalten durch den Endkunden notwendig). 

(2) Für die Breaker gibt es folgende mögliche Funktionen, deren Einsatz etwas unterschiedliche 
Ziele verfolgt. 
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a) Ein über das Smart Meter System des VNB ferngesteuerter Lastschalter dient der geziel-
ten Aus- und Freischaltung der Energieversorgung. Diese kann verwendet werden, wenn 
Kunden einen Auszug melden und genau auf diesen Termin eine Ablesung zur Erstellung 
einer Schlussrechnung verlangen. Als positiver Nebeneffekt hat der VNB noch den Nut-
zen, dass ein neuer Mieter der Wohnung, welcher ja nicht zwingend unmittelbar auf einen 
Vormieter folgen muss, sich tendenziell rasch anmeldet. 

b) Als weiteres Einsatzgebiet kann mittels Breaker bei säumigen Zahlern die Energieversor-
gung unterbrochen werden. Ob dies in Zukunft einem VNB aber noch zusteht, ist unbe-
kannt. So kann zukünftig die Situation entstehen, dass ein Kunde zwar seine Energier-
echnung dem Lieferanten bezahlt, jedoch nicht seine Netznutzung beim VNB.  

c) Anstelle der reinen Aus- und Freischaltung können auch Breaker zum Einsatz gelangen, 
welche eine Leistungslimitierung vornehmen. So können z.B. Produkte generiert werden, 
welche es ermöglichen eine maximale Leistung einem einzelnen Kunden zuzuordnen 
und wenn er diese überschreitet, schaltet der Breaker aus. Eine Wiedereinschaltung 
kann der Kunde erst vornehmen, wenn er entsprechend seinem Vertrag die bezogene 
Leistung reduziert oder diese eingekauft hat. 

7.3. Prepayment 

(1) Chipkartenleser würden einen Smart Meter massiv verteuern. Deshalb müsste eine Funktion 
der Guthabenüberwachung rein softwaremässig in einem Smart Metering System erfolgen 
können.  

(2) Im Weiteren sind für die Anzeige vor Ort zusätzliche Anforderungen vorhanden. So muss der 
Kunde das Restguthaben erkennen können, wie hoch eine allfällig benötigte Kreditlimite liegt 
und wann anhand des üblichen (in Logbuch registriertem) und des aktuellen Energiever-
brauchs der Zähler ausschaltet bzw. in den Kreditmodus umschalten würde. 

(3) Ein Smart Metering System soll dem Verteilnetzbetreiber eine technische Lösung zur Verfü-
gung stellen, damit Funktionen für das Prepayment eingesetzt werden können. Dabei ist der 
Verteilnetzbetreiber verantwortlich für den Betrieb und die Wartung des Prepayment Smart 
Meters. Die Mehrkosten für Installation und Betrieb eines Prepayment Smart Meters gegen-
über einem Smart Meter ohne die Funktionalität sind durch den Kunden zu tragen. 

(4) Nach einer erfolgter Zahlung bzw. dem Nachweis derjenigen durch den Kunden, muss eine 
Fernaktivierung des Prepaymentzählers durch den Verteilnetzbetreiber möglich sein. Weitere 
technische Anforderungen an ein Prepaymentsystem: 

a) Fernbedienungsfunktionen für den Verteilnetzbetreiber: 

 Finanzparameter ([CHF/kWh] tarifabhängig oder [CHF/Tag] zeitabhängig [Tag] oder 
[Stunde]) 

 Vom Kunde bezahlter Betrag fernaufladbar 

 Ferneinschaltung: Verteilnetzbetreiber gibt via Smart Metering System die Wiederin-
betriebnahme des Zählers frei. Der Kunde trägt die Verantwortung, seine Installation 
wieder unter Spannung zu setzen. Die Wiedereinschaltung vor Ort muss durch den 
Kunden („roter Knopf“ auf der Seite des Zählers) erfolgen 

 Umschaltung auf „freie Energie“ (wenn der Kunde seinen Schuld beglichen hat) und 
umgekehrt 

 Eine Ferndiagnose vom Prepayment Smart Meters (Alarme, Events, usw.) soll jeder-
zeit abrufbar sein. 

b) Integriertes Breaker-Element 

c) Informationen auf Zähleranzeige: 

 restlicher Betrag (oder „Reserve“) in [CHF] und [kWh] (laufend, verbrauchsabhängig) 
bevor der Zähler ausschaltet. Bemerkung: gleiche Informationen sollen auf dem „In-
house Display“ (IHD) auch vorhanden sein 
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 nächste voraussehbare Ausschaltung, im Format DD/MM/JJJJ, HH:MM. Diese Zeit 
wird vom Zähler berechnet und ist abhängig vom restlichen Betrag und vom „integrier-
ten“ aktuellen Verbrauch 

d) Programmierbare Zeitfenster ohne automatische Ausschaltung z.B. nachts und/oder an 
Wochenenden 

7.4. Fernwartung und Service 

(1) Beim Smart Meter handelt es sich um ein intelligentes mittels Software gesteuertes Strom-
messgerät. Dabei gilt es drei Aspekte zu unterscheiden: 

a) Firmware. Unter Firmware (vom engl. „firm“ = fest) versteht man Software, die in elektro-
nische Geräte eingebettet ist. Diese wird von den Herstellern elektronischer Zähler lau-
fend unterhalten, an neue Übertragungsprotokolle angepasst usw. Aus technischer Sicht 
kann die Zählerfirmware von einem beim Endkunden installierten Zähler mittels Fernwar-
tung auf den neusten Stand gebracht werden. Aus eichrechtlichen Gründen ist dies der-
zeit in der Schweiz jedoch nicht erlaubt: die Überprüfung der Firmware-Version ist Be-
standteil der Zähler-Eichung. Die Softwareversion wird bei der Eichung auf Konformität 
mit der Zulassung überprüft und registriert. Eine Lockerung dieser Vorschrift wird bei der 
Überarbeitung der Europäische Messgeräte Richtlinie (MID) in Erwägung gezogen, aller-
dings nur für Zähler mit einem getrennt programmierten Messwerk: eine Firmware-
Änderung dürfte die Messfunktion nicht tangieren. In Ergänzung zu den nicht von der 
MID abgedeckten Zähler und Funktionalitäten werden die innerstaatlichen Vorschriften 
entsprechend angepasst. 

b) Parametrierung (Eichrechtliche Parametrierung). Mit der Parametrierung können grund-
legende Funktionen des Smart Meters verändert werden, z.B. die Anzahl der anzuzei-
genden Register, die Art der zu messenden Energiegrössen usw. Diese Art des Eingriffs 
gilt nach den heute gültigen Weisungen des Bundesamtes für Metrologie als Verände-
rung an der Messfunktion des Elektrizitätszählers. Derartige Umparametrierungen sind im 
Versorgungsnetz nur erlaubt, falls der Zähler im Rahmen der Eichdokumentation (bei der 
Eichstelle zu erfragen)  betrieben wird. Im Eichzertifikat nicht erwähnte Zählerfunktionen 
dürfen nicht aktiviert werden. 

c) Messwerk (Eichrechtliche Parametrierung). Änderungen in der Parametrierung des 
Messwerks setzen einen Zählerwechsel voraus und erfordern eine erneute Eichung des 
Zählers.  

 
(2) Mit der Fernwartung können im Smart Meter Problemfälle bearbeitet und Softwareupdates 

eingespielt werden. Die Benutzung dieser Funktionen ist derzeit nicht erlaubt oder stark ein-
geschränkt.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Embedded_Software_Engineering
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8. Visualisierung der Daten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 6: Prinzipschema der Visualisierung 
 

8.1. Feedbacksysteme 

(1) Mit einem Feedbacksystem kann der Endverbraucher seinen Energieverbrauch regelmässig 
oder kontinuierlich zur Kenntnis nehmen und dadurch seinen Energieverbrauch anpassen, 
indem er weniger konsumiert oder seinen Verbrauch in andere Zeiten verschiebt und so 
Energie und schlussendlich auch Kosten einsparen kann. Feedbacksysteme basieren auf un-
terschiedlichen Konzepten und Technologien und können technisch oder rein organisatorisch 
sein: 

 Regelmässige Kundeninformationen (Rechnungen, Statistiken etc.) 

 Internetportale 

 Wohnungsdisplays (Inhouse-Display) 

 Mobile Applikationen 

(2) Zurzeit wächst die Anzahl von neuen innovativen Anbietern für Feedbacksysteme sehr stark. 
Sie bieten immer mehr vom Verteilnetzbetreiber unabhängige Produkte an. Dies sind Inter-
netportal-Lösungen, Software für PCs oder Smartphones etc. Es gibt auch Kombination von 
mehreren Komponenten und Konzepten. Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Grund-
konzepten. 

8.1.2. Direktes Feedbacksystem 

(1) Dem Endverbraucher wird direkt eine Information geliefert, die sein Verbrauchsverhalten 
widerspiegelt. Die verfügbaren Daten werden lokal behandelt. Das Feedback wird über das 
Zählerdisplay, ein Gerätedisplay oder ein Wohnungsdisplay gegeben. Dieses Feedback ist 
gerätebasiert und kann eine grosse Datenmenge vor Ort verarbeiten. Eine Kommunikations-
verbindung zum Verteilnetzbetreiber ist beim direkten Feedbacksystem nicht nötig. 
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8.1.2.1. Zähler 

(1) Die einfachste, jedoch sehr unkomfortable, Möglichkeit ist das Feedback direkt am Zähler. 
Über ein Display stehen bei einem einfachen Elektrizitätszähler minimale Informationen zur 
Verfügung: 

 Aktuelle Leistung [W] oder [kW] 

 Aktuelle Zählerstände (Register) 

8.1.2.2. Inhouse-Display 

(1) Die Inhouse-Displays sind aus dem Wohnbereich mit dem Zähler per Draht, Powerline 
Communication (PLC) oder Funk verbunden. Sie sollen folgende Verbrauchswerte anzeigen 
(minimale Anforderungen): 

 Aktuelle Leistung [W] 

 Tageslastgang [kWh] mit ¼-Stunde, oder/und Stunden-Raster 

 Wochenlastgang [kWh] mit Tageswerten 

 Historische Verbrauchswerte, Tag, Woche oder Monat 

8.1.2.3. PC oder mobiles Gerät 

(1) Die gleichen Informationen, die am Inhouse-Display angezeigt werden, können mit PC, bzw 
mobilem Endgerät direkt am Zähler oder an einem beim Zähler installierten Zusatzgerät 
(MUC, Meter Server etc.) abgefragt werden. Dazu wird eine Kommunikationsinfrastruktur im 
Wohnbereich (Haus-LAN oder PLC) benötigt (siehe 5.2.3).  

8.1.3. Indirektes Feedbacksystem 

(1) Die Zählerinformationen werden vom Zähler zum Verteilnetzbetreiber übermittelt, von diesen 
aufbereitet und dem Endverbraucher über ein Kommunikationssystem zur Verfügung gestellt. 
Dies kann über ein Internetportal, mobile Endgeräte, TV, als informative Rechnung, Ver-
brauchsinformation, per SMS oder per E-Mail erfolgen. 

(2) Der Endverbraucher erhält auf seinem IHD oder per Internet Meldungen die vom Energielie-
feranten oder VNB stammen. Der VNB stellt die hierzu nötigen Zähler- und IHD- Infrastruktur 
sowie Kommunikationswege den Marktakteuren, die in einem Vertragsverhältnis stehen, zur 
Verfügung. 

8.1.3.1. Rechnung (online oder Papier) 

(1) Die Rechnung muss im Minimum die Verbrauchswerte pro Tarif des Verrechnungszeitraums 
beinhalten. Weitere Möglichkeiten sind offen und optional: 

 Lastgänge (täglich) 

 Vergleich mit vorletzter oder anderer Verrechnungsperiode 

8.1.3.2. Internetportal via PC 

(1) Dem Endverbraucher wird über ein Internetportal die Möglichkeit gegeben, seine Ver-
brauchsdaten als ¼-Stündliche Lastgänge zu beziehen und diese mit einem Werkzeug (z.B. 
Excel) weiter zu bearbeiten. Weitere Möglichkeiten sind offen und optional: 

 Download von historischen Lastgängen 

 Ausdrucken von Grafiken und Wertetabellen 

 Verarbeiten von Daten zwecks Optimierung des Verbrauchs 

 Energieoptimierungs-Dienstleistungen 

 Stromspartipps 

 Verbrauchskosten-Angabe [kWh] (flexible Tarifierung) 

 CO2 Ausstoss der verwendeten Energiequelle 

 Verbrauchsvergleiche gegenüber einem vorgegebenen Modell 
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8.1.3.3. Mobiles Endgerät 

(1) Die gleichen Informationen, die über PC angezeigt werden, können mit mobilen Endgeräten 
abgefragt werden, sofern die geeignete Kommunikationsinfrastruktur vorhanden ist (WLAN, 
GPRS). 
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9. Wirtschaftliche Grundlagen 

9.1. Kosten 

(1) Die Kosten für die Umsetzung in absoluten Beträgen auszudrücken ist nicht zuverlässig mög-
lich, da in der Schweiz mit Smart Metering Systemen erst Erfahrungen in Feld-(Pilot-
)versuchen gemacht werden und die Erfahrungswerte nicht verfügbar sind. Der Betrieb von 
Smart Metering Systemen wird in den meisten Fällen nur flächendeckend wirtschaftlich er-
folgreich sein.  

(2) Die Kosten und deren Aufteilung sind abhängig vom gewählten Einsatzkonzept (eigenes 
System oder Dienstleistung durch Dritte), der Betriebsart, des Mengengerüsts und der 
Netztopologie. 

9.1.1. Initial- und Investitionskosten 

(1) Initial- und Investitionskosten entstehen in den folgenden Bereichen: 

 IT-Hardware 

 Softwarelizenzen (Systeme und Datenbanken) 

 Schnittstellen zu umliegenden Systemen 

 Feldgeräte (Datenkonzentratoren, Zähler, Steuergeräte, Gateway etc.) 

 Kommunikationsinfrastruktur / IT-Sicherheit 

 Montage-/Umbau Messstelle / Trafostation 

 Projektkosten 

 Reorganisations- und Restrukturierungsmassnahmen 

9.1.2. Betriebskosten 

(1) Die Betriebskosten werden tendenziell steigen und entstehen aus den folgenden Bereichen: 

a) Hardware (Betrieb und Unterhalt) 

b) Software (Wartung und Updates) 

c) Support 

d) Kommunikation 

e) Prozesskosten u.a. 

 Messdatenmanagement 

 Eich- und Losverwaltungskosten 

 Tarifsteuerung  

 Kunden-/Lieferantenwechsel  

 Abrechnung  

 Inkasso  

 Gerätewechsel  

 Störungsmanagement  

9.1.3. Kostenverteilung 

(1) Wie einzelne Kosten-Nutzenanalysen zeigen, vermag der Nutzen von Smart Metering für 
einen einzelnen Marktakteur die Kosten nicht zu decken. Deshalb gilt es die Finanzierung 
des Smart-Metering-Rollouts auf Verteilnetzbetreiber und Kunden zu verteilen. Im Sinne ei-
ner vereinfachten Abwicklung müsste den Verteilnetzbetreibern zugestanden werden, dass 
die gesamten entstehenden Jahreskosten anrechenbar sind bzw. als nicht beeinflussbare 
Kosten gelten. 
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9.2. Nutzen für das EVU 

(1) Mit Smart Metering könnte das EVU, abhängig von der Unternehmensstruktur und des Smart 
Metering Einsatzkonzeptes folgenden Nutzen erzielen: 

 Transparente Information über Energiebezug, Leistung und Kosten 

 Produkte wie Spartarif, Feierabendtarif, Ökotarif etc. können zeitlich flexibel gestaltet 
werden. 

 Zusatzdienste: Energieberatung, Sicherheitsüberwachung, Haustechnik, ... 

 Einsparung Ablesung (vor allem bei monatlicher oder termingenauer Rechnung, für 
Jahresrechnung eher marginal) 

 Umzüge und Leerstände 

 Lieferantenwechselprozesse 

 Debitorenausstände 

 keine Abgrenzungsproblematik und Schätzungen mehr 

 permanente Lastverlagerung  

 Lastregelung zum Halten am Fahrplan 

 Möglicher Ersatz Rundsteueranlage 

 Verbrauchsverhalten zur Fahrplanerstellung 

9.3. Nutzen für den Kunden 

(1) Die Kunden des EVU könnten aus folgenden Möglichkeiten Nutzen ziehen: 

 Transparenz und Information über das eigene Verbrauchsverhalten 

 Transparenz über Verbrauchsänderungen 

 Zeitnahe Abrechnung 

 Transparenz der Monatsverbrauchsdaten bis hin zum Tagesverlauf 

 Erkennen von versteckten und ungewöhnlich hohen Stromverbrauchern 

 Tarife, die energiebewusstes Verhalten (Energieeffizienz) belohnen 

 Benutzung von neue Produkte (Homeautomation, Smart Living)  
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10. Umsetzung (Rollout) 

10.1. Allgemeines 

(1) Gründe, die einen Verteilnetzbetreiber zum Rollout von Smart Metering bewegen können, 
u.a.:  

 neue Verordnungen betreffend Endkundeninformation, Energieeinsparung etc. 

 betriebliche Notwendigkeit zur Laststeuerung, bzw. –überwachung 

 neue Tarifmodelle für attraktivere Kundenbindung 

 Wechselkundenmanagement im Falle der kompletten Marktöffnung 

 Veralteter Zählerpark, bald ablaufende Eichfristen 

 Kundenwunsch 

 
(2) Den Verteilnetzbetreiber beschäftigen die Fragen „Wann ist der richtige Zeitpunkt für den 

Einstieg?“ und „Welche Risiken sind damit verbunden?“: 

 bei einem verfrühtem Einstieg 

 bei einem verspäteten Einstieg 

 bei einem Pilotversuch, Rollout 

10.2. Umsetzungsstrategien 

(1) Folgende Aufstellungen zeigen die unterschiedlichen Strategien für die Umsetzung von 
Smart Metering (Quelle Soptim-Business Consult). 

10.2.1. Abwartende Haltung 

 

Beschreibung 

 Es wird eine abwartende Haltung eingenommen 
(passive Marktrolle) 

 Kein Angebot von Vertriebsprodukten auf Grund-
lagen von Smart Metering 

 Keine organisatorische Veränderung 

 Keine Prozess- / Schnittstellenanpassung 

 Keine Automatisierung des Workflows 
 
Motivation 

 Unklare Gesetzeslage 

 Unklare Überwalzung der Kosten der Investitio-
nen in Smart Metering  

 Fehlende Interoperabilität 

 Zu geringer Marktdruck 
 

Kurzfristig 

 Einsparung von Smart Metering Investitionen 

 Flexibilität hinsichtlich neuer Technologien und 
technischem Forschritt 

 Offenheit hinsichtlich gesetzlichen Anforderun-
gen 

 
Langfristig 

 Nutzen der Erfahrungen andern EVU’s 

C
h

a
n

c
e
n

 

Kurzfristig 

 Keine Bedeutung in der Öffentlichkeit 

 Verlust an Fertigungs- und Wertschöpfungstiefe 
 
Langfristig 

 Fehlendes Know-how und Wettbewerbsvorteile 

 Abhängigkeit von Fremdleistungen 

 Erfahrung „einkaufen“ oder Wertschöpfungsstu-
fen „outsourcen“ 

 Imageverlust 
 

R
is

ik
e
n

 

 

Tabelle 13: Strategie Umsetzung Smart Metering „Abwartende Haltung“ 
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10.2.2. Pilotversuch 

(1) Der Einstieg in Smart Metering über einen Pilotversuch ist je nach Werk- und Netzgrösse 
empfehlenswert. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die grössten Hürden im Initialaufwand 
des Systems liegen. Das darauf folgende flächendeckende Rollout ist relativ gut plan- und 
umsetzbar. 

 

Beschreibung 

 Aktive Marktrolle wird eingenommen 

 Erfahrung sammeln, Vorbereitung auf Zukunft 

 Definierte Testgebiete auswählen 

 Verschiedene Technologien erproben 

 Verschiedene Vertriebs- und Produktstrategien 
testen 

 Prozess- / Schnittstellenanpassung testen 

 Automatisierung des Workflow prüfen 

Motivation 

 Erfahrung aus dem Pilotversuch können in den 
Roll Out genutzt werden, um dann richtige Investi-
tionsentscheidung zu treffen 

 Messen der Kundenakzeptanz und des Kunden-
verhaltens  

 Vorbereitung auf gesetzliche Anforderungen 

 Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit 

 Überbrückung eines gewissen Zeitraums bis sich 
politisch, technisch und vertrieblich Rahmenbe-
dingungen konsolidiert haben 

 Produkteentwicklung/-innovation seitens der Ver-
triebsorganisation 

 Concurrent Engineering, d.h. fortlaufende techni-
sche Entwicklung unter Einbezug des VNB 
 

Kurzfristig 

 Erfahrungen sammeln mit neuen Technologien 
(Interoperabilität) 

 Know-how aufbauen und sichern 

 Mitsprache bei Smart Metering Entwicklungen 

 Markt- und Wettbewerbsposition stärken 

Langfristig 

 Aufbau von Kompetenz 

 Platzierung im Markt 

 Übertragen der Erfahrungen aus Pilotversuchen 
zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben 

C
h

a
n

c
e
n

 

Kurzfristig 

 Investitionen in den Pilotversuch 

 Beschränkung auf Testgebiete 

 Möglicherweise fehlende aktive Einbindung in 
Prozesse und Schnittstellen des Unternehmens 

Langfristig 

 Unter Umständen Imageverlust durch Begrenzung 
des Testgebiets und Erprobung unausgereifter 
Technologie 

R
is

ik
e
n

 

 

Tabelle 14: Strategie Umsetzung Smart Metering Pilotversuch 

10.2.3. Rollout 

Das gesamte Rollout will gut überlegt und geplant sein, denn es erzeugt einen zeitbeschränkten er-
heblichen Ressourcenbedarf.  
 

Beschreibung 

 Flächendeckender Einbau von Smart Metern 

 Vorreiterrolle einnehmen 

 Automatisierung des Workflows 

 Vorantreiben der technischen Entwicklung 

Motivation 

 Angebot neuer Produkte (z.B. neue Tarifmodelle) 

 Ganzheitliche Prozess- und Kostenoptimierung 

 Nutzung von Smart Metering für: 

 Verbrauchsprognosen 

 Beschaffung von Verbrauchsdaten 

 Fernablesung 

 Sperren/Entsperren 

Kurzfristig 

 Know-how vertiefen 

 Kundenbindung 

Langfristig 

 Marktanteile gewinnen 

 Zukunftssicherheit 

 Hebung von Skaleneffekten 

 Prozesseffizienz 

C
h

a
n

c
e
n

 

Kurz- und langfristig 

 Frühzeitige Festlegung auf Technologien 

 Fehlinvestitionen in nicht zukunftsfähige Technolo-
gien 

 Bei fehlerhaften Entscheidungen "Negativpresse" 
 

R
is

ik
e
n

 

 
Tabelle 15: Strategie Umsetzung Smart Metering Rollout 
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10.3. Planung und Organisation der Umsetzung 

10.3.1. Anpassung der Infrastruktur 

(1) Die VNB sollten vor dem Rollout alle "Messplatzarten" ermitteln und deren Gegebenheiten 
(Anzahl Zähler, Messgrössen, Verwendung der Rundsteuerung usw.) für den Zählerwechsel 
kennen. Ziel ist es einzuschätzen, wie viel Zeit für den Umbau der Messplätze zu rechnen ist 
und welchen Materialbedarf pro Messplatz nötig ist. Somit können Standards definiert wer-
den, die den Zählerwechsel rationalisieren. Die theoretischen Überlegungen sind in der Pra-
xis eines Pilotprojektes zu überprüfen.  

10.3.2. Massnahmen für Kundenakzeptanz 

(1) Ein wichtiger Erfolgsfaktor für einen erfolgreichen, Nutzen bringenden Rollout ist die Kunden-
akzeptanz für ein neues System. Es muss berücksichtigt werden, dass Kunden die eher eine 
"negative" Einstellung zu moderner Technologie haben, den Zugang zu ihren Anlagen ver-
hindern oder verzögern werden. Es empfiehlt sich in jedem Fall, die Kunden rechtzeitig über 
die kommenden Neuerungen und die damit verbundenen Möglichkeiten (Nutzen für den 
Kunden) in geeigneter Weise zu informieren. 
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11. Zukunft 

11.1. Neue Vertriebsprodukte mit Smart Metering 

(1) Smart Metering kann zukünftig ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Vertriebsstrategie 
werden. In einem Markt mit zunehmendem Wettbewerb, geprägt durch Differenzierung in den 
Angeboten, eröffnet Smart Metering mit Zusatzfunktionen den Energieversorgern neue Mög-
lichkeiten des zielgruppenspezifischen Marketings. So können neue, innovative Produktpake-
te entwickelt und angeboten werden. Es sind dies in erster Linie Produktoptionen wie z.B. 

a) Zeit- und lastvariable Tarife 

b) Zusätzliche Mehrwertdienste 

 Feedback-Systeme 

 Home-Automation 

(2) Die stetig weiterentwickelte Technologie von Smart Metering wird somit zum Ausgangspunkt 
für neue Serviceangebote für die Endkunden. 

11.2. Smart Grid 

(1) Die Strombranche steht einer grossen Herausforderung gegenüber. Es ist dies die ausrei-
chende und sichere Stromversorgung. Längst nicht mehr nur ein lokales, sondern ein globa-
les Thema. Die grossvolumigen Stromproduktionen, ein nach wie vor stetig steigendem Be-
darf und immer mehr dezentrale Erzeugung bedingen andere Betriebsmodelle der Netze und 
Anlagen. 

(2) Die Branche und die Politik sind gefordert Mittel und Wege zu finden, Angebot und Nachfrage 
gezielter und effizienter zu gestalten und zu steuern. Grosskraftwerke, alternative dezentrale 
Energien wie Photovoltaik, Wind, Biomasse etc., Spitzenlastkraftwerke (Gasturbinen, Pump-
speicherwerke) und selbstverständlich auch die Verbraucher müssen in Zukunft intelligent 
verbunden sein. Das Smart Grid Konzept und die dafür verfügbaren Technologien wird in Zu-
kunft diese Aufgabe übernehmen. 

(3) Jeder Energieversorger sollte das Thema Smart Grid bei seinen Strategieüberlegungen zu 
Smart Metering mit einbeziehen. Der voraus denkende, zukunftsorientierte Energieversorger 
tut gut daran, sich schon heute  auch über Smart Metering auch mit dem Thema Smart Grid 
zu beschäftigen. Die Branche ist gefordert, in einem schnell wechselnden Technologieumfeld 
nachhaltige Investitionen zu tätigen. 

11.3. Forderungen 

(1) In ganz besonderem Masse gefordert sind die Hersteller und Anbieter von Softwaresystemen 
und Systemkomponenten (Feldtechnik). Von ihnen wird mehr Flexibilität und Offenheit ver-
langt, um so rasch die notwendige Interoperabilität aller Systemkomponenten garantieren zu 
können. Proprietäre, bereits in Betrieb stehende Systeme, müssen sich öffnen und die Stan-
dards unterstützen.  
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Verzeichnis „Rechtliche Grundlagen“ 
 
Die  nachfolgend aufgeführte (nicht abschliessende Auflistung) Grundlagen, Gesetze und Verordnun-
gen, sind integrierender Bestandteile dieses Handbuchs: 

• SR 235.1 Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992 (Stand am 1. Januar 
2008) 

• SR 235.11 Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) vom 14. Juni 1993 
(Stand am 1. Januar 2008) 

• Europäische Menschenrechtskonvention: Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten 

• SR 730.0 Energiegesetz (EnG) 

• SR 730.01 Energieverordnung (EnV) 

• SR 734.0 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (EleG) 

• SR 734.2 Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (StV) 

• SR 734.26 Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV) 

• SR 7.4.27 Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV) 

• SR 734.31 Verordnung über elektrische Leitungen (LeV) 

• SR 734.7 Bundesgesetz über die Stromversorgung (StromVG) 

• SR 734.71 Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

• SR 784.101.21 Verordnung des Bundesamtes über Kommunikation über Fernmeldeanlagen 

• SR 941.20 Bundesgesetz über das Messwesen 

• SR 941.210 Messmittelverordnung 

• SR 941.251 Verordnung über Messgeräte für elektrische Energie und Leistung 
 
Im Weiteren gelten die aus den Verordnungen erlassenen Richtlinien und Normen sowie das Markt-
modell für die elektrische Energie Schweiz (MMEE-CH). 
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Glossar 
 

Begriff Beschreibung / Funktion 

Bluetooth Bluetooth ist ein Industriestandard für die Funkübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz 
(WPAN). Bluetooth bildet die Schnittstelle, über die sowohl mobile Kleingeräte wie Mobiltelefone und 
PDAs als auch Computer und Peripheriegeräte miteinander kommunizieren können. Hauptzweck von 
Bluetooth ist das Ersetzen von Kabelverbindungen zwischen Geräten. 

Bluetooth Geräte senden in einem lizenzfreien Band zwischen 2,402 GHz und 2,480 GHz.  

 

Klassen & Reichweite 

Klasse  Max. Leistung  Max. Leistung Reichweite im Freien 

Klasse 1 100 mW 20 dBm ca. 100 m 

Klasse 2 2,5 mW 4 dBm ca. 10 m 

Klasse 3 1 mW 0 dBm ca. 1 m 
 

BG / BGV Bilanzgruppe / Bilanzgruppenverantwortlicher 

BHKW Block-Heizkraftwerk 

Breaker Unterbrecher. Komponente am Elektrizitätszähler mit der die Stromzufuhr unterbrochen werden kann. 

CS Current loop serial interface = Stromschleifenschnittstelle. Eine serielle Übertragungsmethode, die eine 
Stromschleife verwendet. Stromschleifen bieten einen besseren Signal-Rausch-Abstand (SNR) als 
spannungsbasierte Systeme, d.h. sie sind äusserst störsicher. 

DSL Digital Subscriber Line, d.h. digitaler Teilnehmeranschluss für Breitband-Internet mit Übertragungsraten 
bis 500 MBit/sec. Die tatsächliche Internet-Übertragungsrate hängt allerdings vom Internet-
Zugangsserver ab. 

EIB Europäischer Installationsbus ist ein Standard nach EN 50090 für die Gebäudeautomation, in der aktu-
ellen Version als KNX-Standard 

Home Automation / 
Smart Home 

Gebäudeautomatisierung von Zweckbauten, private Wohnhäuser etc. 

LAN lokales Netzwerk (Local Area Network) 

LON Local Operating Network (LON) ist ein Feldbus, der vorwiegend in der Gebäudeautomatisierung einge-
setzt wird. 

LonTalk Das Kommunikationsprotokoll des LON Feldbusses wird als LonTalk-Protokoll bezeichnet. 

M-Bus M-Bus (Meter-Bus) ist ein Feldbus für die Verbrauchsdatenerfassung. Die Übertragung erfolgt seriell auf 
einer verpolungssicheren Zweidrahtleitung von den angeschlossenen Slaves (Messgeräte) zu einem 
Master.  

Modbus Das Modbus-Protokoll ist ein Kommunikationsprotokoll, das auf einer Master/Slave- bzw. Cli-
ent/Server-Architektur basiert. Es wurde 1979 von Gould-Modicon für die Kommunikation mit seinen 
speicherprogrammierbaren Steuerungen ins Leben gerufen. In der Industrie hat sich der Modbus zu 
einem De-facto-Standard entwickelt, da es sich um ein offenes Protokoll handelt. 

MUC MUC steht für den Begriff Multi-Utility-Communication: Um künftig die Anforderungen der verschiedenen 
Rollen in den liberalisierten Branchen (Erzeugung, Verteilung, Handel, Mess-Stellenbetreiber, Mess-
Dienstleister, Privatkunden, …) wirtschaftlich tragbar abdecken zu können, wird eine weitgehende 
Standardisierung der Schnittstellen (Hardware, Software, Prozesse) benötigt.  

Der Antrieb, diesen Standard zu schaffen, wird von der Erkenntnis getrieben, der Einführung vieler 
neuer Schnittstellen und damit verbundener Mehrkosten nur durch optimierte Prozesse (Datenbeschaf-
fung, Bereitstellung, flexible Tarifierung, …) begegnen zu können.  

Mit der Multi-Utility-Communication (MUC) - Referenzplattform wird im Besonderen das Anliegen ver-
folgt, einen Standard im Sinne der Integration bestehender Normen und Konzepte sowie Festlegung 
ergänzend benötigter Vorgaben zu schaffen.  

Ein MUC-Controller verbindet als zentrale Einheit die Endgeräte (Zähler, Sensoren, Aktoren) mit der 
Weitverkehrsschnittstelle sowie der Schnittstelle zu Visualisierungseinheiten beim Endkunden. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/KNX-Standard
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Modicon&action=edit&redlink=1
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Begriff Beschreibung / Funktion 

MDM / EDM Das Meter Data Management (engl. MDM) bzw. Energiedaten-Management (EDM) ist das Bindeglied 
zwischen der Prozessdatenverarbeitung (z.B. Smart Metering, ZFA) und der unternehmensweiten 
Informationsverarbeitung. So verarbeitet es die Verbrauchsdaten der einzelnen Verbrauchstellen und 
von anderen Marktteilnehmern, von Fremdanwendern und Messdienstleistern. Das Meter Data Ma-
nagement kann als Berechnungsautomat angesehen werden, der über Kommunikationsnetze seine 
Ergebnisse anderen Anwendungen zur Verfügung stellt. So für die Bearbeitung von Prognosedaten 
oder die Abrechnungsvorbereitung anhand der elektronisch erfassten Verbrauchswerte. 

Namur Sensoren nach NAMUR (Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der Chemischen 
Industrie) werden mit einem eingeprägten Strom betrieben und haben vier Zustände, so dass auch die 
Fehlerfälle der Sensoren durch eine analoge Auswerteinheit erkannt werden können. 

PLC Hinter dem Begriff Powerline Communications (PLC) verbirgt sich eine Vielzahl von interessanten An-
wendungen, die das Stromnetz als Transportmedium für Steuer- und Kommunikationszwecke nutzen. 
PLC kann damit eine Ergänzung oder in Teilbereichen eine mögliche Alternative zu den existierenden 
und heute verbreiteten, sowie zukünftigen anderen Telekommunikationsprodukten bieten. Zusätzlich zu 
den schon länger existierenden schmalbandigen PLC-Produkten, wie z.B. Babyphones oder Produkte 
zur Weiterleitung eines Analog-Telefonanschlusses innerhalb eines Hauses, kommen seit einigen Jah-
ren stark zunehmend breitbandige Anwendungen auf den Markt. Häufig wird neben der Unterscheidung 
Breitband-/Schmalband-PLC auch zwischen Access- und Inhouse-PLC differenziert. 

S0 Die S0-Schnittstelle (Transistor-Impulsausgang) überträgt fixe Wertimpulse an externe Geräte. Die 
Impulslänge und die Impulskonstante können parametriert werden. 

VNB Verteilnetzbetreiber 

WPAN Wireless Personal Area Network welches meist über Bluetooth zwischen Geräten über kurze Distanz 
funktioniert, z.B. Mobiltelefone und PDAs, aber auch zwischen PC und Peripheriegeräte(n). 

WAN Grossflächennetzwerk (Wide Area Network), welches sich im Gegensatz z.B, zu einem WLAN, LAN  
etc. über einen sehr grossen geographischen Bereich ausdehnt. 

WLAN Wireless Local Area Network („drahtloses lokales Netzwerk“ – Wi-Fi, Wireless LAN, W-LAN, WLAN) 
bezeichnet ein lokales Funknetz meistens basierend auf dem Standard IEEE 801.11. 

Im Gegensatz zum Wireless Personal Area Network (WPAN) haben WLANs grössere Sendeleistungen 
und Reichweiten und bieten im Allgemeinen höhere Datenübertragungsraten. 

Der Netz-Aufbau kann dem Mobilfunknetz ähnlich sein: Ein drahtloser Router oder ein Access Point 
übernimmt die Koordination aller anderen Netzknoten (Clients).  

Da WLAN dieselbe Adressierung wie Ethernet verwendet, kann über einen Wireless Access Point mit 
Ethernet-Anschluss leicht eine Verbindung zu kabelgebundenen Netzen hergestellt werden.  

Für drahtlose Netzwerke sind bisher die Frequenzblöcke 2,4 GHz bis 2,4835 GHz und 5,15 GHz bis 
5,725 GHz freigegeben worden. 

ZigBee ZigBee ist ein offener Funknetz-Standard, der es ermöglicht, Haushaltsgeräte, Sensoren, uvm. auf 
Kurzstrecken (10 bis 100 Meter) zu verbinden. 

ZigBee hat die Möglichkeit das 2,4-GHz-Bandes oder das 868-MHz-Band zu verwenden. 

 


